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Denndem Beigeladenenstehtim Hinblick auf die letzten beiden Besuchsberichte (von

dem Antragsgegnerals „Kontrallberichte" bezeichnet) kein Auskunftsanspruch gemäß

82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG zu.

Nach dieser Vorschrift hat Jedermann nach Maßgabe des VIG Anspruch auffreien

Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen

Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen (a) des LFMG

und des ProdSG,(b) der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen,

{c) unmittelbar geltender Rechtsakte der Europälschen Gemeinschaft oder der

Europäischen Union Im Anwendungsbereich der genannten Gesetze sowle

Meßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den In den Buchstaben

a bis c genannten Abwelchungengetroffen worden sind (Infarmatlonen), dis bei einer

Stelle im Sinne des Absatzes 2 unabhängig von derArt ihrer Speicherung vorhanden

sind, Der Anspruch besteht Insowelt, als kein Ausschluss- oder Beschränkungsgrund

nach $ 3\VIG vorliegt ($ 2 Abs. 1 Satz 2 VIG).

Die beiden letzten beiden Kontrollen der Antragstellerin in den Besuchsberichten

handschriftlich dokumentlerten „Feststellungen” des Veterinäramts sind nach

Auffassung der Kammer im Eilverfahren nicht als festgestellte Abwelchungen von

nationalen oder europarschtlichen Vorgaben im Sinne von 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG

zu quallfizleren.

Festgestellt bedeutet, dass die zuständige Überwachungsbehörde die Abweichung

eines Untersuchungsergebnisses von Rechtsvorschriften aufgrund

naturwissenschaftlich-analytischer Erkenntnisse feststellt und diese einerjuristischen

Wertung unterzieht, d. h., dass die zuständige Behörde eins rechtliche Subsumtion

der Kontroll- und Untersuchungsbarichte vornimmt. Dies kann In der Welse erfolgen,

dass in der Stellungnahme zu der Kontrolle zunächst die In den einzelnen

Kontrollbereichen und Räumlichkeiten gemachten Feststellungen ausgeführt und

diess sodann den gesetzlichen Vorgaben zugeordnet werden (vgl. Bundestag-

»Brucksache-17/7374--5:-18;vgl-VG Würzburg, Beschluss-vom 08.01.2018,-2.2:0.,

Rn. 31; VG Regensburg, Beschluss vom 15.03.2019, a.a.0,, Rn. 31; VG Würzburg,

Beschluss vom 03.04.2019, a.a.0,, S. 16; VGH Bayern, Urtell vom 16.02.2017 -20 BV

15.2208-, Jurls Rn. 47; vgl. auch OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 12.12.2016 -

13 A 845/15 -, jurls Rn. 111; so wohl auch Rossl, In: BeckOK, Informations- und

Medienrecht, 23. Edition, Stand: 01.05.2018, VIG, $ 2 Rn.18; vgl. zur allen Fassung
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des VIG, VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 13.09.2010 - 10 S 210 -, Juris Rn.23
fi).

Diesen Anforderungen entsprechendie Besuchsberichte, die der Antragsgegner dem
Beigeladenen zur Offenbarung der beantragten Informationen zu überstellen

beabsichtigt, nicht.

Zwar enthalten diese Besuchsberichte nalurwissenschaftlich-analytische

Feststellungen zu den in den einzelnen Kontrollberelchen und Räumlichkeiten

gemachten Befunden, wie z. B. den Standort der Beobachtung, die Beschreibung der

Örtlichkeit sowie die gemessene Temperatur.

Jedoch werden diese Befunde in den Besuchsberichten keiner gesetzlichen Vorgabe

zugeordnet. Elne Subsumtion im Sinne einer Unterordnung elnes Sachverhalts unter

einen Rechtssatzistnichtersichtlich. In den Besuchsberichten wird keine juristische

Wertung dahingehend vorgenommen, dass die naturwissenschaftlich-analytischen

Feststellungen {hier: die Befunde) von bestimmten nationalen oder unionsrechtlichen

Vorgaben abweichen. Es fehlt den Besuchsberichten mithin die Anwendung des

Rechts auf den gegebenen Sachverhalt unter konkreter Zuordnung dereinschlägigen

lebens-oderfuttermitielrechtlichen Rechtsvorschriften.

Die Besuchsberichte enthalten lediglich die Beschreibung eines Zustands im Sinne

alner Befund- bzw. Sachverhaltsschllderung unter dem Stichwort „Feststellungen“.

Rechtsnormenim Sinne des $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG als Rechtsgrundlagen sind in

den Besuchsherichten nicht genannt. Allein auf Grundlage der Besuchsberichte lässt

sich dahernicht feststellen, vonweicher RechtsvorschriftJewells in unzulässigerWeise

abgewichen wordenseinsoll.

Eine rechtliche Bewertung der In den Besuchsberichten gemachten Befunde - im

Sinne elner Abwelchung von gesetzlichen Vorgaben - nimmt der Antragsgegnerallein

in der an die Antragstellerin adressierten Entscheidung vom 04.03.2019 vor.

Die - wie von dem Antragsgegner beabsichtigt - isolierte Herausgabe der letzten

beiden Besuchsberichte, denen sich keine konkreten Abweichungen von

Rechtsvorschriften entnehmen lassen, kann nach Auffassung der Kammer Im

Ellverfahren Jedenfalls nicht auf Grundlage des $ 2 Abs, 1 Satz 1 Nr. 1 VIG begehrt

werden.
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Vor diesem Hintergrundfällt die Interessensabwägung zugunsten der Antragstellerin

aus. Die in Art. 19 Abs.4 GG statulerts Rechtsweggarantie gebietet es Im

vorliegenden Fall, die Antragstellerin gegen vorläufige Rechtsnachteile - hier durch

eine im Nachhinein nicht mehr rückgängig zu machende Informationsfreigabe, die

praktisch such die Hauptsache vorwegnehmen würde - zu schützen.

b) Deshalb kann die Kammer im Rahmen des vorliegenden Eilverfahrens auch die von

den anderen Verwaltungsgerichten aufgeworfenen Rechtsfragen hinsichtlich der

Rechtsmissbräuchlichkeit eines über die von foodwatch/FragDenStaat betriebenen

Plattform „Topf Secret” gestellten Antrags, einer unzulässigen Umgehung des $ 40

Abs, 1a LFGB undderVerfassungsmäßigkeit desVIG im Lichte der Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts vom 21.03.2018 - 1 BvF 1/13 -, juris offenlassen (vol. VG

Regensburg, Beschluss vom 15.03.2019, a.a.0., Rn.32, sich anschließend VG

Würzburg, Beschluss vom 03.04.2019, a.2.0., S. 15). Offenlassen kann die Kammer

weiter, ob nicht zulässige Abweichungen durch einen bestandskräftigen

Verwaltungsakt festgestellt sein müssen (vgl, VG Würzburg, Beschluss vom

08.01.2018, a.a.O., Rn. 32). Dies gilt auch für die Frage, ob der Informationszugang

voraussetzt, dass die festgestellten Abweichungentatsächlich noch andauern (vgl. VG

Würzburg, Beschluss vom 08.01.2018, a.2.0., Rn.33),

c) Die Kammerlässt im vorliegenden Eilverfahren weiter offen, ob dem Belgeladenen

ein Auskunftsanspruch aus den Nummern 2 bis 7 des $ 2 Abs, 1 Satz 1 VIG zustehen

könnte. Denn in diesen Fällen hätte ein Widerspruch bzw. eine Klage der

Antragstellerin jedenfalls gemäß 5 80 Abs. 1 Satz1 VwGO aufschlebende Wirkung,

da nur in den Fällen des 82 Abs. 1 Satz1 Nr. 1 VIG die aufschlebende Wirkung

gemäß 85 Abs.4 Satz1 VIG kraft Gesetzes entfällt (vgl. Bundestag-Drucksache

4717374, 5. 18, vgl. auch VG Stade, Beschluss vom 01.04.2019 -6 B 380/19 -, bislang

unveröffentlicht).

Nach alledem wardem Antrag stattzugeben,Die Kostenentscheidung beruhtauf$ 154

Abs-1-VwGO--Der -Beigeladene trägt seine außergerichtlichen- Kosten-mangels

Antragstellung selbst ($$ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO).

Die Streitwertfestsstzung folgt aus $ 52 Abs. 2, Abs, 1 GKG in Verbindung mit den

Ziffern 1,5 und 25.2 desStreitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013

(Streitwertkatalog). Gemäß Ziffer25.2 des Streitwertkatalogs Ist für sonstige
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Maßnahmen im Lebensmittelrecht der Jahresbetrag der erwarteten wirtschaftlichen

Auswirkungen, sonst dar Auffangwert anzusetzen, Da keine Anhaltspunkte hinsichtlich

der Höheder erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen im Falle einer Herausgabe der

streitgegenständlichen Informationen bestehen, war der Auffangwert anzusetzen. Im

Hinblick auf den vorläufigen Charakter der Entscheidung war der Streitwert gemäß

Ziffer 1.5 Streltwertkatalog zu halbieren.

Rechtsmittelbalehrung:
Gegen diesen Beschluss kann Innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung beim Verweltungsgaricht
Sigmeringen schriflich oderin elektronischer Form (siehe Hinweis) Beschwerde eingelegtwerden. Das
Rechtsmittel muss spälestans am letzten Tag der Frist bel Gericht eingehen.

Beider Einlegung der Beschwerde und vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg müssen
sich die Betelllgten, außer in Prozesskostenhlifeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten
lassen (8 67 Abs.4 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung), Wegen der zur Vertretung zugelassenen
Personen wird auf 5 87 Abs. 4 Sätze 3,4,7 und 8 Verwaltungsgerichtsordnung sowis Ber,853 undS
Einführungsgesetzzum Reohtsdlenstisistungsgeschz verwiesen.

Die Beschwardaist innerhalb eines Monats fiach der Zustellung der Entscheidung zu begründen. Die
Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden isl, beim
Verwallungsgerichtshof Baden-Württemberg (Hausanschrift Schubertstraße 11, 68185 Mannheim;
Postanschrift Postfach 103264, 88032 Mennhelm) einzureichen. Sle muss elnsn bestimmten Antrag
enthalten, dis Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändem oderaufzuheben Ist, und sich
mit der angefochtenen Entscheidung auselnandersstzen, Mangelt es an einem dieser Erfordernisse,ist
die Beschwarde unzulässig. Der Varwaltungsgerichtshof Baden-Württembarg pröft nur die dargelegten
Gründe,

Hinsichtlich der In diesom Beschluss enthaltenen Fesfsefzuna das Streitwerts kann Beschwerde
eingelegt werden, wenn der Wert des Beschwerdegsgenstendes zweihundert Euro übersteigt. Die
Beschwerde Ist schriftlich oder in elaklronischer Form (siehe Hinweis) oder zu Protokoll des
Urkundsbeemten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Sigmaringen e..rs
BeschwerdeIst nur zulässig, wenn sie Innerhalb von 6 Monaten, nachdem die
Hauptsache Rechtsraft srlangt oder das Verfahren sich andenweltig erledigt hat, eingelegt wird; Pr5
Streitwart jedoch später als einen Monal vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die
Besohwerde nach Innerhalb eines Monats nach Bekannigabe dieses Beschlussss eingelegt werden.
Die Rechtsmittelschrift muss spätsstens am letzten Tag dar Flat bei Gericht eingehen.

Für die Streitwertbeschwerds ist die Vertretung durch einen Rechtsenwelt oder andere
Prozessbevollmachligte Im Sinne des $ 87 Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung nicht vorgeschrieben.

Anschriften des Verwaltungsgerichts:
Hausanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karistraße 13, 72488 Sigmaringen
Postanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Postfach 16 52, 72485 Sigmaringen.

Hinweis:
Hinsichtlich der Anforderungen an das elektronische Dokument und seine Übermittlung wird auf 3 55a
Abs. 2 bis 5 Verwallungsgerichtsordnung verwiesen, Die Zusendung elner „schlichten“ E-Nall genügt
nicht.
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Verwaltungsgericht Hamburg

. Beschluss

» E su derVerwaltungsrechtssache "

" - Antragstellerin

Prozessbevollmächtiatefri:

gegen .

: u" Antragsgegnerin-

beigeladen:

. hat das Verwaltungsgericht Hamburg, Kammer 20, am 27. Mal2019 durch

den Vorsitzenden Richter, am’‚Verwaltingsgericht Dr. Jackisch,
+ die Richteriri am Verwaltungsgericht Kopp,
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dammann

 

‚hlo;

 

+ Die Bescherdeie auch gevah, wenn die BeschwerdeImaadrstbeim Hambirgischen Ober

lssirriankamg.
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1. Die aufschiebende Wirkung”uWilken der Äntragstelern.iöägen den Be.

, schen der Antragsgegnerin vom 11.‚Februar 2019 wird angeordnet. -

Die Kosten des Verfahrens kat die Antlagsgegnerin mit- Ausnahme der ARE
fichtlichen Kosten ng Beigeladenen,' die,‚dieser selbst trägt

& DerWert des Sregegensandesidauf. 2500,- EURfestgesetzt.

SegendenDicevtcrmelund grtYnEnerBrunn cneher
Oberverwaltungsgerichi zu. Sie’ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe de:

Behscalenach aßya.deaBa der VeraaeichoceanVera |zen
nischen Form beim Ver Hamburg, Lüb

22

   

dung ist.sofernsie nicht'bereits mit’der Beschwerde vorgelegtworden Hemburgischen
Lübeckertardamm 4, 20089 Hamburg, schriftlich oderBERTE 6.0.) einzu-

reichen, Sie ıAerd einen bestimmten Antrag oninalten. die Gründedaregen, aue ‚denen: die Entscheidung
oderaufzuheben it, und sich mitder angefochtenen EntscheielRan mannersatten.

Eno Beschwerde in Sreligkeiten Über Kosten, Gebthren und Austägen ist nur zulässig, wenn derWert des
Beschwardegegenstandes200,00 EUR übersteigt.

Der Beschwerde sowie allen Schriflsätzensollen —„som ae nicht in lkronlscher Fam eingereicht werden
ZAbschriin für die Beieiiglen beigefügtwerden.

Vor,genHamsurgishenObervenvalungsgescht müssensich de Betten, Suterii Prozesskoftanhife-
verfahren, durch Prozessbevollm&chtigte verfreten lassen. Dies git auch für Prozesshandlungen, durch die
ein Verfahren vor’ dem Hafpburgischen Oberverwaitungsgericht eingeleitet wird, Als Bevollmächtigte sind
RechtsanwälteAnwahe Oder Rechtsiehrer an einer der InS 87 ABS. 2 Satz 1VUGO genannten Hochschulen mi Be-
reaul,3 bis 7 VwGO bezeichneten

Personen und Organisationen als Bevöllmächtigte zugelsssen. Ergänzend
ton auf67Abs. 2 Satz3, Abs. 4 und Abe. 5VyGO verwiesen.

Hinslehich der Festsetning des Steiteries sieht den Betelgten die Beschwerde zn dasHambürgisähe
Oberverwaltungsgericht zu. Die Streitwertbeschwerdeist schriftlich oder zur rift des I

Eh bie Hegrün- .

83/16

 
A
damm4,20095Hamburg, eirizulegen.

Sieeeavon sch rat, actElch Inder HaieRats
RE,einzulegen.

Soweit die Beschwerdegegen EuenEnäTitini
EnharddendrehensnanDeneen
gegenstandes 200,00 EUR übersteigt - =
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"Die Antragstellerin wendei sich gegen die von der Antragsgegnerin beabsichtigte: Erte!-

lung von ‚Auskünften anden Beigeladenen über die beiden letzten lebensmittelrechtliche

* Betriebsprüfungen,die einen Verkaufsiaden (Backhaus) der Antragstellerin befreffen.

„Mit E-Mail vom 9. Februar 2019 beantragte der Beigeladene über die von Foodwatch unı
Fragdenstaat betriebene Intemet-Piattform ‚TopfSecret‘ die Herausgabe der Informiatio

nen, wann die beiden letzten lebensmittelrechtfichen Betriebsüberprüfungen im- Beiriel
derAntragstellerin stattgefunden hatten und ob eshierbei zu Beanstandungen gekommer

sei. Für den Fall, dass es Beansfandungen gegeben. habe,"werde die Herausgabe de:

entsprechenden Kontrollberichts an ihn beantragt. Er stütze seinen ‚Antrag auf Informati

ohszugang"auf $ 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesündheitsbezogenen Verbrau

<herinformation (Verbraucherinformationsgesetz - vie). Bei den von Ihm begehiten In

" formationen handele es sich umSE nach $ 2Abs. 1 ve.

Am'41. Februar-2018 si die’Antragsgegnerin dem Beigeladenen per E-Mail mit, dass

sievorbehaltlich der rechtlichen Prüfung beabsichtige, ihm Auskunft überdie beidenletz-

- ten WBRTENBIISEHNREN Prüfungenzu geben (Reutinekentrellen, Nachepirohendu

Tasskontrolen). . . -

. Mit Bescheid, vomAn. Februar 2öig teilte die Antragsgegnerin der Arena mit,

dass ein Antrag.auf Auskunft nach,äemVerbraucherinformationsgesetzüber den Betrieb

der Antragstellerin vorliege,, DerBeigeladene begehre Auskunft über die letzten beiden

lebansmittelrechtiichen Betriebsprüfungen sowie bei Beanstandungen die Herausgabe

* des Kontroilberichts. Es sei. beabsichtigt, dem Belgeladenen die Zeitpunkte der beiden

jeizten Jebefiimittelrechtiichen Beiriebsprüfungenzu nennen und getroffene Feststellun-
gen mitzüteilen. ° ° “ “

"ht Schreben vom 15. Februar 2018, eingegangen bei der Aritragsgegnerinam 18.Feb-

- rüar 201, erhob die Minen Widerspruch gegen den Bescheid vomu Februar

2019.

eis. 27/85/2813 14:48 * vH 2 5

“ Am4. März’2018hatdie Antragstellerin um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht n!

. dem Ziel, gemäß $ 80 Abs. 5 Satz.1 VwGO die ‚Anordnung der aufschiebenden Wirkur 5

des Widerspruchs yoni 15. Februar 2018 gegen en Bedchsid der Arragsgegnrin wo ‘

11. Februnf 2019u erreichen, s

’ " . u »

Die Antragsgegnerin tritt dem entgegen und hatmitgeeit;dass biszu einer Entscheidur '

des Gerichts keine Informationen an den Arttegendenungewerden.

Der Beigelädene hat sich nicht geäußert und keiten ‚Antrag gestellt. Mu

Wegen des wäiteren Sachverhaltes und des Vorbringeng der Beteiligten wird auf die Ge.
" fichtsakte sowie'auf die Sachakte derNEE,die bei der Entscheidung vorgels

"gen haben, Bezug genommen. :

L"- u

Der Antrag ist zulässig (hiarzıl unter 1.) und hat’ such in der Sache Erfolg (hierzu unter 2)

4. DerAntagistzulsssie. . 2. & !

Bsns__

Der Antrag aufAnordnung der aufschiebenden Wirkung istnäch 880a Abs. 38atz2,88
‚Abs. 5 Satz 1 Var. 1 VwGO zulässig. Insbesondere hat der rechtzeitig erhobene Wider-

spruch der Antragstellerin gemäß $ 5 Abs. 4 Satz 1 VIG — dessen Anwendbarkeit nicht

‚auf Drittiwidersprüche beschränkt ist, weil dies weder dem Wortlaut ‘der Vorschrift ent-

Spricht nochsachliche Gründe insoweit für eine Differenzierung sprechen — keine auf-
schiebende Wirkung, da (auch)Informationen nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VIG betroffen

sind, Vorliegend ‘geht es um den Fall’der möglicherweise festgestellten nicht zulässigen

” Abweichungen von Anforderungen unmittelbar geltender Rechtsakte der Euröpäischen

Gemeinschaft oder der’ Europäischen Urion” im Anwendungsbereich des Lebensmittel-

“und Futtermittelgesefzbuähes— hier die’Verordnung (EG) Nr. 852/2004des Eüropäischen

Parlaments und des Rates vom 29.April 2004 über Lebensmittelhygiene mit nachfolgen-

„ den Änderungen — nach $ 2 Abs.1 Satz Nr. 1 Buchst. c VIG (so aucfi VG Sigmaringen,
Beschl. v: 18.4.2019, 10.K 1088/19, n.v., BA S. 3; vgl.VG Regensburg, Beschl.
v. 15.3.2018, RNSS 19.188, Juris Rn. 25.). Soweit die Voraussetzung. dass die Abwei-

chung AuneeaiE sein muss, eine rechtliche Suhsunten der Kontroll- und Uhtersu-

'<äs
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RUUANSIM Kamen der Zulässigkeit et.%
„von äuszugehen, 'dass diese Anforderung erfüllt ist. Die Antragsgegnerin beabsichli ;!

vorliegend, getroffene „Feststellungen“ zu den letzten beiden lebenismittelrechtlichen Br

friebsprüfungen mitzuteilen‘ (nicht hingegen die Kontrollberichite herauszugeben). Im Ük i-

* gen geht auch die ‚Antragsgegnerin. davon aus; dass. Widerspruch’und Klage keine aı.:
‚schiebende‚Wirkung haben tust. Rechtsbehelfsbelehrurig zum arigefochtenen--Besche :

vom 11.2/2019, Sachakte der Antragsgegnerin).

2

“As.Feuer201 hat ch I drSachert,

Gemäß 88 80a Abs. 3 Satz 2, 80 Absatz 5 Satz 1 VwGo kann das Gericht dle-aufschit -

. bende Wirkung eines Rechtsbeheifs‘ gegen einen sofort vollziehbaren Verwaltungsakt au:

Antıagıeines Betroffenen gz ‚oder teilweise:‚wiöderhersellenbzw.anordnen,

Das’Gericht trifft im Rahmendes & 80 Abs. 5 \wGo dis eigene, ara Entscheidun.-
über die Aussetzung bzw.dieAufnebung der Völlziehung.auf Grund der sich ihm iim:Zeil -

"punkt seiner Entscheidung darbietenden Sach- und Rechtslage. Lässt sich bei der im ge

fichtlicheri Eiiverfehten "gebotenen summarischen Überprüfung die Rechtswidrigkeit de:

angefochtenen Verfügüng ohne Weiteres festsiellen, ist sie also offensichtlich rechtswid

rig, so ist die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs arizlordnen bzw. wiederherzu

- ‚stellen, weiläus‘ Gründendes effektiven Rechtsschutzes nadh'’Art. 19 Abs. 4 © an de

sofortigen Vollziehung“ eines "offensichtlich rechtswidrigen -!‚Bescheides kein öffentliches

Interesse bestehen kann. Erweist sich dagegen die ahgsfochtene Verfügung als offen-

„sichtlich rechtmäßig, so kann inder Rägel davon ausgegangen werden; dass das öffenti-

- che Interesse an der Vollziehung das private Aufschubinteresse überwiegt. Lassen sich

die Erfolgsaussichten der Hauptsache‘ohne \weitere Sachaufklärung auch nicht vorläufig

beurteilen und ist der Verfahrehsausgang deshalb offen, ist eine reineInferessenabwä-

‚gung erforderlich. -Hieierbei’sind vorliegend einerseits das Interesse des Beigeladenen, die

. streitgegenständliche Information ohne zeitliche Verzögerung zu erhalten, und das zu

| berücksichtigendeöffentlicheInteresse an der Yallziehung des Verwaltungsaktes sowie
ändererseits das Interesse der Antragsteileiin, für die Dauer des Rechtsbehelfsverfahrens

von der Vollziehung des‘ angefochienen Bescheides verschönt zu bleiben‘, gegeneinander

„ abziwägen. In den Fällen des gesetzlichen Sofortvollzugs hat der Gesetzgeberzwar ei-
nen grundsätzlichen Vorrang des Vollzugsinteresses angeordnet. Auch hier sind,dieGe-

ME
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Der Antrag auf ‚Anordnung deruWirkung, des Wieröpruchs dr °
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richte jedoch zu einer Einzelfallbetrachtung im Hinblick auf solche Umstände angehalter.

die'von den Beteillgten vorgetragen werden und die die Annahme rechtfertigen könner:

* dass Im konkreten Fall von der gesetzgeberischen' Grundentscheidung ausnahmsweis-

abzusehen ist (vgl BVerf@, Baschl. v.19.10.2008, 1BG.

In der vorliegenden Konstellation ist zu beachten, dass bei einerAblehnung des Eilantra

3es eine Vorwegnahme der Hauptsacheerfolgte, dadiestreitgegenstänglichen Informati.

- 'öhen an den Beigeladenen herausgegeben würden. Eine Ablehnung des ‚Antrages stell

"deshalb eine Regelung dar, die richt mehrrückgängig gemachtwerden kann, auch wenr

die Entscheidung in der’Hauptsache anders aüsfällt. Regelungen, die nicht mehr rück

gängig gerhacht. werden können und die praktisch die Haupisache vorwegnehmen,sint .
im Rahmen des vorläufigen Rechtsschützes jedoch nur zulässig, wenn sie zur Gewäh-

Furig effektiven Rechtsschutzes gemäß Ari, 19 Abs: 4 GG schlechterdings notwendig sine
und wenn außerdem ein’hoher Grad an Wahrscheinlichkeit auch für einen 'Erfolg ir

Hauptsacheverfahren’ spricht. Die-„Rechtmäßigkeit allein genügt deshalb noch nicht, ur

eine Vörwegnahme der. Hauptsache zu rechtferäigen (vgl. VG Regensburg, Beschl
„w 15.3.2019, Juris Rn. 29 mw.N.; V&rtBeschl. v. 13.4.2018, 10 K10s8/19,

nv. BAS.%

Unter BerocheichigungdieserVorgaben überwiegt das Interesse der ‚Antragstellerin an

der aufschiabenden Wirkung des Widerspruchs das öffentliche Interesse und das Interes-

se des Beigeladenen an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes. Nach’summe-

rischer‚Prüfung im Eilverfahrensind die Erfolgsaussiähteniin der Hauptsache als offen zu

betrachten (hierzu unter a.). Die im Hinblick auf die offenen Erfolgsaussichten des Haupt-

sacheverfahrens vorzunehmände Interessenabwägung fällt zuguhsten der Antragstellerin

aus (hierzu unter’b.). Es braucht nicht entschieden zu werden, ob (Auch) ein Auskunfisan-

Tee4 Satz 1 Nr. 716 gegeberisein‘könntehierzu unter o). "

a. Die vofiegends Falkonstälstion witverschiedene Rechtsfragen auf, sö dass im

Rahmen der im Verfahren des einstweiligen Reötitsschutzes allein gebotenen summari-

schen Prüfurig weder ’elne offensichtliche Rechtmäßigkeit noch eine‘ öffensichtliche

Rechtswidrigkeit des angefochtenen‘ Bescheides vom“ 41. Februar 2019 angenommen

" werden kann. Vielmehr erweisen sich die Erfoldsaussichten des Hauptsacheverfahrens

. als dffen. insbesondere $telt sich die-im Hauptsächeverfahren zu klärenden Frage, ob die

Herausgabe der Informationen durch die ‚Antragsgegnerin einem Eingriff in die Berufsfrei-

heit der Antragstellerin nach Art. 12 Abs. A SG gleichkommt und,ob die schriftliche Infor-

! 8
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mationseteling gegebenenfalls unverhältnismäßigist (hierzu unter, aa.). Daneden is 8
als offen zu betrachten, ob ein bestandskräftiger Verwaltungsakt Voraussetzung für eine.
Anspruch auf freien Informationszugang gemäß $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr: 1 VIG ist (hierzi
unter bb.). Weitere aufgeworfene Rechtsfragen können vor diiesem Hintergrund dahinste-
hen hierzu unter‘er

un LL. 1 VLInennunzuniagenenersi an Au IE Air
GG gleichkommt und"ob' sie gegebenenfalls. unverhältnismäßig ist, einer Klärung im

"Haußtsacheverfahren vorbehalten, da hier schwierige Rechtsfragen aufgeworfen werden

die bei summarischer Prüfung im vorläufigen Rechtsschutz nicht beantwortet werder
“ können. Dabei ist’offen! ob die verfassungsrechtichen Anforderungen,die das Bundes-

- verfassungsgericht in seinem| Beschluss vom 21. März 2018.(1 BvF 1/13) an die behördfi-

che Informationspflicht nach‘$ 40 Abs. 1a des Lebensmittel, Bedarfsgegenstände-,und

“ Futtermittelgesetzbuches (im Folgenden: LFGB) gestellt hat; auf dle streitgegenständiiiche

ventevon Bametennin denefissendunKonstellation Yberragbar sind. ,

Rechtsgrundiege für enisprechende staatliche Veröffentisingen,ist da,a. 840 Abs. "1

N. 3 (vormals‘Nr, 2) LFGB in der Fassüng von Artikel 1 Nf. 1c des Ersten Gesetzes zur

Änderung des Lebens- und Futtermittelgesetzbuchs vom 30. april2019 (BGBL.1, S. 498).

Danach informiert die zuständige Behördedie Öffentlichkeit unverzüglich unter Nennung

„ der Bezeichnung des Lebensmittels’oder Futtermittels solvie unter Nennung des Lebens-
mittel- oder Futtermittelunternehmens, unter dessen Namenoder Firma das Lebensmittel

oder Futtermittel hergesiellt oder ‚behandelt oderin den Verkehr gelangt ist"wenn der

durch Tatsachen Tor} hinreichend begründete. Verdacht besteht, dass[...] gegen sonstige

Vorschriften iiim Anwendungsbereich dieses, Gesetzes, die‘ dem Schutz der Verbrauche-

innen und Verbrauchervor.Gesundheitsgefährdüngen oder vor Täuschung oder der Ein-

haltung hygienischer Anforderungen dienen, in richt nur unerheblichem Ausmaß oder

* wiederholt verstoßen-worden ist und die Verhängung eines’"Büßgeldes von Mindestens

dreihunderffüntzig Euro zu erwarten ist (Nr. 3 Ser Yarschnid:

 

"DasEEEhat mit Beschluss vom 21. März.2018, 2.2.0, die behörd-

che Informationspflicht gemäß 8 40 Abs. 1a LFGBfür partiell mit Art. 12 Abs.-1 GG un-

" vereinbar erklärt Danach kommen Veröffentlichungen nach $ 40 Abs 1a LFGB einem

Eingriff iiin die Berutstehiei‚In ihrer Zielgerichtetheit und Wirkung gleich und sind.darum

-8-
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an Art. 12 Abs. 1 GG zu messen. Die Information der’Verbräucher zielt direkt auf eins
- Veränderung der Marktbedingungen konkret adressierterUnternehmen‚und es Ist origin:-
rer Zweok der Regelung, die informationellen Grundlagen von Konsumentscheidungen z.
verändern (vgl.. BVerfG, Beschl. v..21.3.2018, a.: .O., Orientierungssatz 1c und Rn. 28,

. Es verfassungsrechtfich unerlässlich, dass die zuständige Behördedie Ihformatiön'mit de -
i Mittellung verbindet, ob und wann ein Verstoß behoben wurde (vgl. ‚BVerfG, Besch
„N 21.3.2018, a.a.0., juris Rn. 40). $ 46 Abs 12 LFGBist insofern unverhälfnismäßigiir.
"engeren Sinne,als eine zeitliche Begrenzung dernformationeverbreitung iim Gesetz feh'
(BVerfG, Beschl. v: 21 3.2018, a20,jJuris Rn. 56).Die mit der Regelung einhergehende-
Grundrechtsbeeinträchtigungen geraten mit-der Dauer der Veröffentlichung außer Ver

„ hältnis zu den mit derVeröffentlichung verfolgten Zwecken: Je längerdie Verbreitung an-
‚dauert, umso größer wird dje Diskrepanz, zwischen der über die Zeit steigenden Gesamt:
belastung des Unternehmenseinerseits und demabnehmenden Wert der Information fü
die Verbraucherinnen uhd Verbraucher andererseits und ‚umso wenigerist den Betroffe-
“nen die Veröffentlichung zuzumuten (BVerfG, Beschl. v. 2.3.2018, 2.2.0, JurisRn. 57)
+ Die zeitliche Begrenzung muss durch, Gesetz geregelt werderi und kann nicht. lediglich

„gurch" Behördenpraxis oder“"Rechtsprechung erfolgen (BVerfG, Beschl. v. 21.3.2018
a2.0,juris Rri. 60). Der Gesetzgeber hat hierauf reagiert, sodass nach dem’neu einge-
führten 8 40 Abs. 4a:'LFGB seit dem 30. April 2019 die Information nach, Absatz 1a ein-
“schließen Zusätzlicher Informationen nach Absatz 4 sechs Malisie ach der Veröffentli-
chung:zu entfernen ist,

Die Kammer erachtet es nach suhlmanischer;Prüfung als offen, erdiess Vorgaben des

Buridesverfassungsgerichts auf, die Sträitgegenständliche Herausgabe”von Informationen

inder vorliegenden Konstelation oberfragbar sind.

Has Verwaltungsgericht Regensburg, hat mit' Beschluss vom 15.Mi 2019, RN 5:8

13.189; in diesem Agseitienhand AUSH duris Rn. 32):

„Zwar handelt es sich vorliegend um kein staatliches‘!NEERERHEBEim Sinne
einer unmittelbaren Veröffentlichung. Staatliches Handeln liegt jedoch auch grund-

. sätzlich bereits in der behördlichen Herausgabe,der Informationen an die antrag-
stellenden Privatpersorien. ‚Amtliche Informationen kommen einem Eingriff in die
Berufsfreiheit aber jedenfalls dann gleich, wennsie direkt auf die Marktbedingun-
‚ger konkret individualisierter Unternehmenzielen, indem’ sie die Grundlagen von

„ Konsumentscheidunger Zweckgerichtet beeinflussen und die Markt- und Wettbe-

werbssituation zum Nachteit-.der betroffenen Unternehmen verändern (vgl. BVeriG,
Beschluss vom 21. März 2018 - 1 BvF 1/13 -,Juris). Zwar istdasSchutzbadürfnis
des Unternehmersvor eineren staatlichen Vereteicengnunrjehliger Infor-

 

ges,
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— wie etwa eine produl.-

 

'en und Verbraticher verständlich da -"
Tmatiohen, die der Staat in einem sc -

ichtet, finden eine breite Beachtung.S :.

gestellt werden, $-6 Abs. { Satz 4 VIG,Infoıchen Sinnedirekt anı alle Markteilnehmerri
„wirkenen auf de Wettbewerbsposition eines
einer deutfich größeren Intensität aus als die Informati Ani ilaa a enRRANAEi.Rn. 12 und BayVGH; Urteil vom 16. Februar'2017 - 20 BV 15.2208 - Rn. 54, jıfs): Es stellt sich aber gerade in vorliegender Fallgestaltung die Frage, ob distaatliche Informationsweitergabe an einen Antragsteller, der seinen Antrag übe"die Plattform „Topf Secret" stellt, aufgrundderzu erwartenden Veröffentlichung au:der Plattform in ihren ‚Auswirkungennicht: einer unmittelbaren staatlichen Informe- fon sehr nahe kommt, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass der Staat im Ge. gensatz zu elner eigenen Veröffentlichung der Informationen im Intemet, vgl. $ ıAbs. 1 Satz 3 VIG.- nach Herausgabe der Informatiorien an den Antragsteller auden öffentlichen Kommunikatiönsprozess auf der von foodwatch/FragDenStaät be.triebenen Plattiorm gerade nicht, mehr einwirken kann und durch die Veröffentiichung der behördlichenSchreiben bzw. Bescheide beim Leser der Eindruck einesbehördlichen Informationshandeln entstehen kann, Insofern müsste geprüft werden, ob in vorliegender Konstellation nicht ein wichtiger Grund i.S.d $ 6 Abs. *Satz 2 VIG gegebenist, der dazu führt, dass fnan'denAntragsteller, die ihren An-trag erkennbar überdie Plattform „Topf Secret‘ stellen, die streifgegenständlicher-Informationen gerade nicht durch Übersendung der. Kontrollberichte, sonder ifrRahrnen von Akteneinsicht oder durch Auskunftserteilung, die schon dem Wortlau:nach geradenicht auf die bloße Übersendung der Kontrollberiehte beschränkt ist,zugänglichmachtt" 0." \

Auch die entscheidende Kammer ‚geht davon aus, dass in der vofliegenden Konstellation
“ „dieInformationsheräusgabein ihren Auswirkungen qualitativ und quantitativ einer Staatli-

“chen Information sehr nahe kommen dürfte-und vor diesem’Hintergrund auch die Ffage
‚der.Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf das gewählte Informationsmittel —hier schriftliche
‚Auskunftserteilung über getroffene Feststellungen — offen it (vgi. auch VG Würzburg,
Beschl. v. 11.4.2019, W8 S 1 9.289, juris Rn. 41). An dieser "Einschätzung ändert.sich

. hichts dadurch, dass die Antragsgegrierin mit Schriftsatz vom 7: März 2019 ausgeführt
* hat, dass nicht beabsichtigt sei, Kontrollberichte an,den Anfragenden herauszugeben.
“Denndie vorliegend beabsichtigte Auskunft über bestimmte Feststellungen soll ebenfalls
durch-die Antragsgagnerin erfolgen und'es ist nicht-erkennbar, dass eine solche Informa-
ion ihrem Gehaltnach weniger.riachteilg für den betroffenen Betrieb sein könnte als die

* Herausgabe von Kontrollberichten,dä Feststellungenletztlich die Ergebnisse von Kontrol-
len derstelleri. " . =

 -40-
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Konkretsteil sich nach’Auffassung der Kammer die Frage, ob die srerige Trennung zwi
schen staatlicher Information und einer Veröffentlichung Privater dadurch aufgeweich

wird, dass-bei der zu erwärtenden Veröffentlichung durch den Beigeladenen möglicher

weise nicht erkennbar ist, dass es sich nicht um staatliche Information handelt (hier
unter (1)). Dadurch, dass vorliegend.mit-der „Topf Secret'-Kampagne eine weitreichendt,

"Inforrhation angestrebt und die-Verbreitung über das zur Verfügung gestellte Portal ge-

steuert wird, dürften ‘die grundlegenden Unterschiede zwischen der aktiven staatlicher
Information aller Marktteilnehmer auf Grundlage des LFGB und der antragsgebundentei

Information Einzelner nach dem Vie weiter verringert werden(hierzu unter (2)). Jedonfalt:

- werden Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, die der Vereinbarkeit der (staatlichen,

Veröffentlichung mit Art. 12 Abs. 1 GG dienen, -bei der Veröffentlichung über das Porte

„Topf Secret” nicht beachtet (hierzu unter (3)). Demi kann.im Eliverfahren ’auıch nicht'er

folgreich, entgegengehalten werden, ‚dass ‚eine Veröffentlichung der durchdie Behörd:

erteilten Informationen ungewiss sei (hierzu unter &) oder‘ dass die Antragstellerim in

Falleder Veröffentlichung den Zivilrechtsweg beschreiten müsse (hierzu unter a).

D " ‚DieDarstellung ker zu erwartenden Veröffentlichung durch den-Beigeladenen in

Internet ist vorliegend nicht darauf ausgerichtet, den Internetnutzer darüber aufzuklären

dass die abgefragten Informationennight durch die informationspflichtige Stelle selbst dor

", eingestellt werden. Bereits, der Name der genutäten Internetseite „fragdenstaat.de'

schließt einen staatlichen Urhebernicht aus. ‘Gleiches giltfür die’Informationen, die de: ' -

Internetnutzer über die Funktion „Anfragen anseheh" bei einer erfölgreichen Anfragg er

hatt Zu Beginn der Darstellung einer bestimmten Anfrage ist (wohl im Regelfall) u.a. die

Behörde (2.B. Freie und Hansestadf Harburg - Bezirksamt‘ X - Dezernat Y), an weicht
die Anfrage gerichtet wurde, angegeben. ‚Anschließend wird {wohl im Regelfall) die Kor-

respondenz zwischen ‚Antragsteller-und Behörde,wiedergegeben. ‚Am Endefindetsich be

.„ erfölgreicher"Anfrage (Wohl im Regelfall) als"Absender-die Bezeichnung der jeweilige

Behörde u.a. mit Datum und’dem Status „Anirage abgeschlossen" einschlieRlich (m vo

Foodwaich, beabsichtigten Fall) unter’„Anhänge“ eine pdf-Datei, welche die eingescanntr

schriftliche Behördeninförmation (Kontröllbericht oder Mitteilung über Kontrallen) enthäfl

Füreinen Internetnutzer — äuch für einen mündigen Verbraucher —, der.mit der ‚Topf Se-

. creti-Kampaghe nicht vertraut ist, älırfte hier nicht umzweifelhaft erkennbar sein, das:

nicht die Befjörde, sondem einprivater Antragsteller die Veröffentlichung veranlasst hai

Zumal bereits ein Eingebender jeweiligen Bezeichnung eines bestimmten Betriebes it

.eine Intemetsuchmaschine ausreicheri kann, um eine diesbezügliche Anfrage auf de:

4
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Seite ragdenstaat.de* zu finden. (Die in den obigen Erwägungen dargelegten Sachvei

halte sind über das Intemet allgemein züganglien) i

@) Dadurch, "dass. vorliegend mit’ der „Topf "Secref”-,-Kompagie eine weitrelchend .

Information angestrebt und die Verbreitung über das’zur Verfügung gestellie Portal ge-

® steuert wird, dürften diie grundlegenden:‚Unterschiede zwischen der aktiven staatliche

Information aller Marktteilnehmerauf Grundlage des LFGB und der aükagsgelundene

Information. Einzeiner nach dem VIG weiter verringert werden.
we rmwu nummer ur

Hitps.Nrageönstastdekampagneniiebensmittelkintrolftä; Hervorgebungen: Surch da

* Ges

 

Mesist TopfSecret?.

Topf Secretist eine gemensanıe Onlins-Plättform von foodwaich und FragDe: -

Staat, Ober die Verbraucherinnen und Verbraucher ‚mit wenigen Klicks die Erget: :

nisse von Hygienekontrollen in ‚Restaurants, Bäckereien und andaren Lebensmi.

- felbetrieben abfragen könnten. Bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher e -

ne Antwort auf ihre Anfrage, sollten sie diese auf Topf ‚SecretMEENIEHEN: st

dass'sie dann für alleSiehtbar sind.

kl
. Was macheich mit derAntwoft derBehörde?

Wenn ihnen das, Amt aniwortet, veröffontlichen"SIe diese Antwort bitte bı !

Topf Secret, damit auch andere s/e schenkönnen! Dafür loggen Sie sich m.

- dem Passwort, ‘das sie bei der Einreichung der Anfrage generiert haben, auf dı*

“ FragDenStaet-‚Internetseite ein: hilps/fragdenstaat.de/accouni/Nogin/, ‚Antwort. t

dasAmt auf digitalem Weg, finden Sie die ‚Antwort:direkt in ihrem ‚Account uni

können Sie mit wenigen Klicks schwärzen und veröffentlichen. Bekommen Sie & -

" ne Antwort per Post, klicken Sie bei IhrerAnirage auf„Post erhalten“. Scannen Si

Doktmente, die Sie per'Post bekommen, am besten ein öder Tolografieren Sr

diese ab, Dann können Sie diese genauso schwärzen und veröffentlichen und»

-12 -
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für die Öffentlichkeit zugänglich imachen.' Je mehr Menscheh das tun), dest
mehr.Informationen finden alle bei TopfSecret.”

Indem die zunächst an private Antragsteller gerichteten, behördlichen Informationen - ir-

Falledes’Hochladens — gesammelt auf einem Portal zur Verfügung gestellt undüber dor

eingerichtete Suchfunktionen abgerufen werden können, kann dies den Informatione
* eine breitere Beachtung und eine gesteigerte Wirkkraft auf das-wettbewerbliche Verhalte-

der Marktteilnehmerverschaffen als bei VeröffeitlichungenPrivater, die ohne dieses Por

Aal vorgenommen werden. Es erscheint bei süfnmarischer Prüfung auch nicht ausge

schlossen, dass der Beigeladene sichdie durch Foodwatch geplante geballte Veräffentl

chung von Informationen über Betriebe zurechnän lassen muss. Denn, die Antragstellun.

und die ‚nachfolgende Kommunikation des Beigeladerien mit der Antragsgegnerin erfolc

. ien ausschließlich unter Verwendung.dervon dem Intemetportal vorgegebenen. Formular:

„ ünd über die von dem Webservice htips://fragderistaat.de zur Verfügung. gestellte E-Mai

Adresse. Dem Beigeladenen bliebe es unbenornmen, ohne Zuhilfenahme dieser Online

dienste eine Auskunft nach dem, VIEÜbersen Betrieb der Antragstellerin zu beantrager ,

für welche die hier angesteliten Erwägungen keineAnwendung fänden.

(3) Bei der Veröffentiichung über das Ihternetportal „Topf Secret" werden der Vereir

barkeit der Veröffentlichungmit Art. 12 Abs. 1 GG dienende Vorgaben des Bundesverfas

sungsgerichts nicht beachtet: Weder besteht eirie, Verpflichtung zur Veröffentlichung
"wenn ein Mangel behöben "ist, noch erfolgt die Veröffentlichung’ mit einer zeitlichen Be -

schränkung, Vielmehr &rgibt sich aus den Nutzurigsbedingungen-FragDenStaat, das:
Sonstige Inhalte, z.B. Anfragen.nach dem IFG, die bereits veröffentlicht sind oder warer »

nach Deaktiviefung eines Accounts nicht gelöscht, sondern anonymisiert werden (va
Nutzungsbedingungen E-Meil-Dienst Ziff. 3,5, Anlage Ast. 6, Bl. 85 d.A). Weiter bester
eine Archivplattform, die über den zugrunde liegenden E-Mall-Dienst ablaufende elektre
nische Korfespondenz zwischen dem Teilnehmer'und öffentlichen Stellen abbilden,für di

"Allgemeinheit zugänglich'und nachvollziehbar machen und dauerhaft archivierensoll;-da.

Archiv ‚soll dauerhaft veifügbar bleiben und möglichst ohne ||Hindemisse ‚für alle erdenkl

chen Zweike ‚nachnutzbar sein. (vgl. Nutzungsbedingüngen Archivplattlor Zif. 2.1 un

2.5, Anlage Ast. 6, Bl. 97 d.A.). Die weithin einsehbare und leicht zugängliche Veröffent!   
» chung von teilweise nicht endgültig festgestelten, teiweise bereits behobenen Rechtsver .

stäßen könnte zu einen erheblichen Verlust des Ansehens des Unternehmens und z

“ Umsatzeinbußen führen, und die damit einhergehenden Grundrechtsbeeinträchtigunge -

könnten mit der Dauer der Veröffentlichung außer Verhältnis zu'den mit der Veröffentl!

-13



27/85/2819 14:48 # vH S.

248-

ung erreichbaren Zivecken geraten Oval. VG’ Bayreuth, Beschl. v. 8.4.2019, B 7°

"49.286, nıv., BAS9).

a Dem kanır im Eiverfahren auch nicht erfolgreich entgegengehätten werden, dee

"eine Veröffentlichung der"durch die Behördeerteilten Informatiön ungewiss sei, Schonde

„bisherige E-Mail-Verkehr des Beigeladenen mit der Antragsgegnerin ist auf der Interne,

seite fragdenstast.de einsehbar. Der Beigeladene hat auch nicht erklärt, im konkreten Fe

eine Veröffentfichung erteilter Informationen nichtvornehmen zuwollen.

6 Soweit cs, ‚Antragsgegnerin einwendet, die Anseer müsse ggf. den’ Zivi.

rechtsweg. beschreiten, sofern sie einen „Missbrauch” der zu übermittelnden Daten ‚be.

fürchte (vgl. Bl. 148 d.A), führt diese Erwägung nach summarischer Prüfung jedenfall.
nicht zur offensichtlichen Rechtmäßigkeit der streitgegenständlichen Informationsheraus:

‚gabe. Der Antragsgegneiin ist bekannt, ‘dass die Anfrage vorliegend als „Topf Secret”
“Anfrage gestellt wordenist, und es ist auch erkennbar, dass Foodwatch eine Veröffent!

chung der vom Staat herausgegebenen Informationen "beabsichtigt und die Nutzer de

"Plattform hierzu bewegen will, Nach summarischer Prüfung kann es jedenfalls nicht offer

sichtlich rechtmäßig, sein, dass die Antragsgegnefiniin dieser Konstellafion dje Verantwor

tung ür durch sie-herausgegebene Intormatiöneh wissentlich aus der Hand gibt,

: bb.
Voraussetzung für einen Anspruch‘ auf freien Informafionszugäng gemäß 5 2’ Abs.

Satz 1 Ne. 1 VG ist

. 5 hat desndeverweinigsgent mit Beschluss vorn 29. September 2017, 7 B 6/1" "

.2., veröffentlichtirin Juris, die Revision zugelassen zur Klärung der Reichweite von Aus-

ginn nach 8 3 Satz 2 VIG und der Frage, ob ein bestandskräfiger Verwal.

tungsäkt Voraussetzung für einen Arispruch auf freien Informationszugäng im Sinne vor

= $2 Abs, 1 Satz 1 Nr. 1 VIG ist. An einem.aVorwaltungsakt würde e

. voriiBgend =soweit ersichtlich= fehlen. "

co Weitere aufgeworfene Fragektsnungen brauchen Inh vorliegenden Eilverfahrer

oohhraulnt did rrage ver Verrassungsmaisigkent ges VI(vgl. nietzu aucn vGKoln, Be

schl. v. 17.4.2019; 13L arie, nv, BAS. 3, wonach Vieles für die Verfassungswidrig

“14

Daneben ist es als offen zu betrachten,ob einargVerwaltungsak.
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keit des 8 5Abs. 4Satz 1 VG\spreche);ingenite vorstehender Erwägungen nicht weite

vertieft zu,werden.”

" Nicht entschieden zu weisen braucht auch die silence Frage, ob der Anträg bereite "

im Sirine von $ 4 Abs. 4 Satz Yvıc rechtsmissbräuchlichgestellt Und aus diesem Grün.

* abzulehnen sein könnte ‚wel: hierzu insbesondere VG Würzburg, Beschl. v. 15.4.2018

Az. W 8 $ 19,311, Juris Rn.‚40; Beschl. v. 3.4.2019, W 88 12.29, beck-onlineRn. 32

ünd Beschil.v. 11.4.2018;‚wes 49,289;juris Rri. 40).

b. Die von den Erfolgsaussichten deseeunabhängigereset

E Wägung fällt algyneten 4der Antragstellerin aus.-

E Eins ‚Abwägungder gegenläufigen Interessen der Antragstellerin und des Beigeladene

sowie der Antragsgegnerinfällt vorliegend zugunsten der Antragstellerin aus. Nach Au:

fassung der Kammer überwiegt hier'das Interesse der Antragstellerin an einer vorläufige

Nichtherauägabe -der streitgegenstärilichen Informationen, bis über das Hauptsacheve .

fahren entschieden worden ist. Denn die Herausgabe dersträitgegenständlichen Informi -

„ tionen an den Beigeladenen könnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Eine. He.-

Ausgabe würde vollendete Tatsacheh schaffen und damit zur Vorwegnahme der Haup -

sache führen. AufSeiten’der Antragstellerin istzu beificksichtigen, dass die Herausgat-:&

derInformationen insbesondere bei Veröffentlichung im’ Ihternet zu erheblichen Nachte-

len im Hinblick auf ihre Teilnahme am Wettbewerb und Ihre wirtschaftlichen Erfolg führe x;

kann. Demgegenüber ist kein gesteigertes Interesse der Antragsgegnerin oder des Beig -

ladenen an der sofortigen Übermittlung der beantragten Informatiönen ersichtlich. Zw:

" wurde für’ informationen Über Rechtsverstöße in $ 5 Abs. 4 Satz 4 VIG die sofortige Ve -

ziehbarkeit gesetzlich angeordnet ıund damit in diesen Fallen regelmäßig ein überrage'-

‚ges Interesse der Öffentlichkeit an einer: schnellen Information zuerkannt. Da esjedochi

"Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichtsals offen zu beurteilen ist, ob ss insoweit ein <

bestandskräftigen Verwaltungsaktes bedarf (vgl. BVerwG, Beschl. v. 29.9.2017,7 B611' .

juris), mindert schondies.ir Fallen Wiehier, in denen es an einem bestandskräftigen Ve +

waltungsakt fehlt, das öffentlich Interesse’ an der sofortigen Vollziehung erheblich (vi.

. VG Potsdam, Beschl. v.11.4.2019, VG 9122178, n.v., BAS. 6). Schwere und unzum t-

bäre Nachteile für den Beigeladenen aufgrund ‚def vorläufigen Zurückhaltung der inform.

„tionen sind zudem nicht erkennbar.-Eine Eilbedürfigkeit der Herausgabe der begehrt a

Informationen im konkretenFall wurde zudem auch weder von Seiten der Antragsgegt :-

tin noch von Seiten desBeigeladenen geltend gemacht.

li
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ie” Dahinstehen kann, ob (auch) ein Auskunftsanspruch des Beigeladenen gemäß S:

Abs. 1 Satz 1 Nr. 7-VIG bestehen könnte-und dem Widerspruch der Antragstellerin scho

\ * deshalbgemäß $ 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO aufschiebende Wirkung zukäme (vgl. VG Ste

de, Beschl. v. 1.4.2019, 6 B 380/18, n.v.). Den Rechtsschutzinteressen der Antragstelleri

wird mit dervorliegende Entscheidung Genüge getan:

3. Die Kosteneitscheiäung folgt aus$ „si Absatz 1 VwGO. Der Beigeladenehat au

Gründen der Billigkeit seine außergerichtichen-Kosten selbst zu tragen, da er keinen Ar -

. trag gestellt hat und damit kein Kostehrisiko eingegangen ist (vgl. $ 154 Absatz 3 VwGO)

Die Streitwertfestsetzungberuht auf$ 52Abs. 2, Abs. 1 GKG in Verbindung mit Nr. 1. i
“ und 25.2 des Streitwertkatälogs 2013. GemäßNr. 25.2 des Streitwertkatalogs ist für son: -

tige Maßnahmen! des Lebensmittelrechts der Jahresbetrag der erwarteten wirtschaftliche =

Auswirkung, sonst der Auffangwert maßgeblich. Da keine Anhaltspunkte hinsichtlich de=

„Höhe der erwarteten wirtschaftlichen‘ Auswirkung bei Herausgabe derstreitgegenständ:-

chen Information besiehen, warder Auffangwert, anzusetzen. Im Hinblick auf den vorläu...

gen Charakter der Entscheidung hat das Gericht. diesen Wert fürm Qrelerbentantzue ;

halbiert (val. Nr. 1 ‚Sdesu

   

 
Für die Richtigkeit der- Abschrift
Hamburg, den 27.05.2019:

* ohne Unterschrift gültig.
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VERWALTUNGSGERICHT
KOBLENZ

BESCHLUSS

In dem Verwaltungsrechtsstreit

Verfahren nach dem Verbraucherinformationsgesetzwegen
hier: Antrag nach $ 80 Abs. 5 VwGO

0:429

2:

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom
10. April 2019, an der teilgenommen haben

beschlossen:

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin vom
5. März 2019 wird hinsichtlich der in dem Auskunftsbescheid der Antrags-

gegnerin vom 25. Februar 2019 gegenüber der Beigeladenen gewährten
Herausgabederletzten beiden Kontrollberichte für den Betrieb der Antrag-
stellerin in der A***straße **, B***, angeordnet.

Es wird festgestellt, dass der Widerspruch der Antragstellerin vom 5. März
2019 gegen die in dem Auskunftsbescheid der Antragsgegnerin vom
25. Februar 2019 gegenüber der Beigeladenen gewährten Mitteilung der
Daten der letzten beiden lebensmittelrechtlichen Beiriebsprüfungen auf-

schiebende Wirkung hat.

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens. Hiervon ausgenom-

men sind die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen,die ihre Kosten

selbst trägt.

Der Wert des Sireitgegenstandes wird auf 2.500,00 € festgesetzt.

Gründe

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes hat im aus dem Tenor

ersichtlichen Umfang Erfolg.

Der Hauptantrag der Antragstellerin,

die aufschiebende Wirkungihres Widerspruchs vom 5. März 2019 gegen den

Auskunftsbescheid der Antragsgegnerin vom 25. Februar 2019 anzuordnen,

ist nur teilweise zulässig.

Dabeiist vorab zu bemerken, dass die Antragsgegnerin die Eingabe der Beigelade-

nen vom 16. Januar 2019 mit dem angegriffenen Bescheid vom 25. Februar 2019
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als Antrag gemäß $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nm. 1 und 7 Verbraucherinformationsgesetz

(VIG) gewertet, dem Begehren aufMitteilung der Daten derletzten beiden lebens-

mittelrechtlichen Betriebsprüfungen und - im Beanstandungsfalle - auf Herausgabe

der letzten beiden Kontrollberichte für den Betrieb der Antragstellerin in der

A**straße **, B** entsprochen und eine postalische Übersendung der begehrten

Informationen an die Beigeladene nach dem 15. März 2019 angekündigt hat.

Derso verstandene Auskunftsantrag der Beigeladenenführt zunächst zur Anwend-

barkeit des $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 VIG (vgl. VG Stade, Beschl. v. 01.04.2019-6B

380/19 —, n.v.). Hiernach hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf

freien Zugangzu allen Daten über Überwachungsmaßnahmenoder andere behörd-

liche Tätigkeiten oder Maßnahmen zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrau-

chern, einschließlich der Auswertung dieser Tätigkeiten und Maßnahmen, sowie

Statistiken über Verstöße gegen in 8 39 Abs. 1 Satz 1 des Lebensmittel- und Fut-

termittelgesetzbuches und 8 26 Abs. 1 Satz 1 des Produktsicherheitsgesetzes ge-

nannte Rechtsvorschriften, soweit sich die Verstöße auf Erzeugnisse oder Verbrau-

cherprodukte beziehen.

Ausgehendvon der behördlichen Würdigung der von der Beigeladenen begehrten

Informationserteilung (auch) als Fall des 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG ist zudem

— jedenfalls im Rahmen derZulässigkeit des vorliegenden Antrags auf Gewährung

vorläufigen Rechtsschutzes — davon auszugehen, dass die genannten Kontrollbe-

richte auch eine rechtliche Subsumtion der Kontroll- und Untersuchungsergebnisse

durch die zuständige Vollzugsbehörde beinhalten (vgl. dazu Bay.VGH, Ur. v.

16.02.2017 — 20 BV 15.2208 —,juris, Rn. 47; VG Regensburg,Urt. v. 09.07.2015 —

RN 5 K 14.1110 —, juris, Rn. 52). Der Informationsanspruch nach & 2 Abs. 1

Satz Nr. 1 VIG betrifft Daten überfestgestellte „Abweichungen von Anforderungen"

in den im Einzelnen bezeichneten rechtlichen Vorgaben sowie Maßnahmen und

Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den genannten Abweichungengetrof-

fen wordensind.

Gemäß 8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in den in

& 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung. Im

Umkehrschlussverbleibt es bei den übrigen Fällen des 8 2 Abs.1 Satz 1 VIG -hier:

1D:2u253

„Ale

der Nr.7 — bei dem Grundsatz der aufschiebenden Wirkung gemäß $ 80 Abs. 1

Satz 1 VwGO.

Nach Maßgabedieser Grundsätzeist der Hauptantrag gemäß $$ 80a Abs. 3 Satz 2,

80 Abs. 5 VwGOstatthaft und auch im Übrigen zulässig, soweit sich die Antragstel-

lerin damit gegen die von der Antragsgegnerin beabsichtigte Herausgabederletz-

ten beiden Kontrollberichte an die Beigeladene wendet. Insoweit entfaltet der erho-

bene Widerspruch nach 8 80 Abs. 2 Satz 1 Nr.3 VwGO i.V.m. $5 Abs. 4 Satz 1

und 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung.

Der Hauptantragist indes unzulässig, soweit er sich zugleich auf die in dem ange-

griffenen Bescheid angekündigte und nicht mit einer Anordnungdersofortigen Voll-

ziehung versehen Mitteilung der Daten der letzten beiden lebensmittelrechtlichen

Betriebsprüfungenandie Beigeladenebezieht. Insoweit behält der Widerspruch der

Antragstellerin — wie bereits ausgeführt — seine aufschiebende Wirkung, so dass

eine hierauf bezogenegerichtliche Anordnungin einem Verfahren auf Gewährung

vorläufigen Rechtsschutzes ausscheidet. Eine einheitliche Beurteilung und An-

nahmeder aufschiebenden Wirkung, wennein Fall des 8 2 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 VIG

nur neben anderen Nummern des Katalogs in & 2 Abs. 1 Satz 1 VIG vorliegt, ist

dagegenangesichts desallein auf 8 2 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 VIG bezogenen Wortlauts

des 8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG sowie einer Trennbarkeit der im Normkatalog des 8 2

Abs. 1 Satz 1 VIG aufgeführten Informationen abzulehnen(a.A. VG Stade,a.a.0.).

Der Hauptantrag ist, soweit er zulässig ist, auch begründet.

Bei der vom Gericht nach 88 80a Abs.3, 80 Abs. 5 VwGOzu treffenden Entschei-

dungsindeinerseits das Interesse der Beigeladenen,vonderihr zugesagten Infor-

mationsgewährung ohnezeitliche Verzögerung Gebrauch machen zu können,und

das nach 8 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO mit zu berücksichtigendeöffentliche Inte-

resse an der Vollziehung von Verwaltungsakten sowie andererseits das Interesse

der Antragstellerin, für die Dauer ihres Rechtsbehelfsverfahrens von der Vollzie-

hung des angefochtenen Verwaltungsaktes verschont zu bleiben, gegeneinander

abzuwägen. Bei dieser Interessenabwägung sind die Erfolgsaussichten des

Rechtsbehelfs dann von Bedeutung, wenn das Ergebnis des Hauptsacheverfahrens

eindeutig vorauszusehenist. Ist der Rechtsbehelf offensichtlich begründet, so ist

 



 

-5-

eine Anordnung deraufschiebenden Wirkung geboten,weil ein schutzwürdiges In-

teresse an der sofortigen Vollziehung eines offensichtlich rechtswidrigen Verwal-

tungsaktes nicht besteht. Umgekehrt überwiegendie Interessen der Beigeladenen

und derAllgemeinheit an der sofortigen Vollziehung, wennsich bereits bei summa-

rischer Prüfung erkennenlässt, dass der eingelegte Rechtsbehelf aller Voraussicht

nach ohne Erfolg bleiben wird. Sind die Erfolgsaussichten hingegenoffen, so hängt

das Ergebnis der Abwägung vom Gewicht der betroffenen gegenseitigen Interessen

und derjeweiligen Folgen der Entscheidung ab.

Vorliegendist zu beachten, dass es sich in der konkreten Fallkonstellation zum ei-

nen um eine Vorwegnahme der Hauptsache handelt und darüber hinaus eine Ab-

lehnung des Antrags die Herausgabe derstreitgegenständlichen Kontrollberichte

zur Folge hätte, was dazu führt, dass es sich bei der Ablehnung des Antrags um

eine Regelung handelt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, auch

wenn die Entscheidung in der Hauptsache anders ausfällt. Regelungen, die nicht

mehr rückgängig gemacht werden können und die praktisch die Hauptsache vor-

wegnehmen,sind im Rahmendes vorläufigen Rechtsschutzes jedoch nur zulässig,

wenn sie zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes gem. Art.19 Abs.4 GG

schlechterdings notwendig sind und wenn außerdem ein hoher Grad an Wahr-

scheinlichkeit auch für einen Erfolg im Hauptsacheverfahrenspricht. Die Rechtmä-

Rigkeitallein genügt deshalb noch nicht, um eine Vorwegnahmeder Hauptsache zu

rechtfertigen.

Da der vorliegende Fall mehrere Sach- und Rechtsfragen aufwirft, kann im Rahmen

der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gebotenen, aber auch ausrei-

chenden summarischen Prüfung weder von einer (offensichtlichen) Rechtswidrig-

keitnoch voneiner(offensichtlichen) Rechtmäßigkeit des an die Beigeladene adres-

sierten Bescheids vom 25. Februar 2019 ausgegangen werden,so dass die Erfolg-

saussichtenals offen zu bewertensind und insbesondere kein für die Vorwegnahme

der Hauptsache erforderlicher „hoher Grad an Wahrscheinlichkeit auch für einen

Erfolg im Hauptsacheverfahren“ angenommen werden kann.

Auf tatsächlicher Ebeneist in einem Hauptsacheverfahren zu klären, ob die streit-

gegenständlichen Kontrollberichte lediglich beschreibender Natur sind oder auch

<B>

eine rechtliche Subsumtion der Kontroll- und Untersuchungsergebnisse durch die

zuständige Vollzugsbehörde beinhalten.

Darüber hinaus wirft der vorliegende Fall auch mehrere Rechtsfragen auf, insbe-

sondere hinsichtlich der Rechtsmissbräuchlichkeit eines über die von C***/D*** be-

triebenen Plattform „E***" gestellten Antrags, einer unzulässigen Umgehung des

840 Abs. 1a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie der Verfassungsmä-

Rigkeit des Verbraucherinformationsgesetzesim Lichte der Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 21. März 2018 (Az. 1 BvF 1/13,juris). Die Kammer

schließt sich insoweit den folgenden Erwägungendes Bayerischen Verwaltungsge-

richts Regensburg in dessen Beschluss vom 15. März 2019- RN 5 S 19.189 (juris,

Rn. 32)-an, die auf die vorliegende Fallgestaltung ohne weiteres übertragbarsind:

„Zwar handelt es sich vorliegend um kein staatliches Informationshandeln im
Sinne einer unmittelbaren Veröffentlichung. Staatliches Handelnliegt jedoch
auch grundsätzlich bereits in der behördlichen Herausgabe der Informatio-
nen an die antragstellenden Privatpersonen. Amtliche Informationen kom-
men einem Eingriff in die Berufsfreiheit aberjedenfalls dann gleich, wennsie
direkt auf die Marktbedingungen konkret individualisierter Unternehmenzie-
len, indem sie die Grundlagen von Konsumentscheidungen zweckgerichtet
beeinflussen und die Markt- und Wettbewerbssituation zum Nachteil der be-
troffenen Unternehmen verändern (vgl. BVerfG, Beschluss vom 21. März
2018 - 1 BvF 1/13 —, juris). Zwar ist das Schutzbedürfnis des Untemehmens
vor eineraktiven staatlichen Veröffentlichung unrichtiger Informationen un-
gleich größer als in denFällen der antragsveranlassten individuellen Ein-
sichtsgewähr. Denn die Öffentlichkeitsinformation, die — wie etwa eine pro-
duktbezogene Warnung — auf Initiative des Staates erfolgt, ist ihrer Intention
nach auf eine unmittelbare Unterrichtung des Marktes gerichtet. Der Staat
nimmt in diesem Fall selbst am öffentlichen Kommunikationsprozess teil und
wirkt unmittelbar auf ihn ein. Er selbst wählt dabei die Informationen aus, die

er bekannt geben will. Die Informationensollen für die Verbraucherinnen und
Verbraucherverständlich dargestellt werden, $ 6 Abs.1 Satz 4 VIG. Informa-
tionen, die der Staat in einem solchen Sinne direkt an alle Markteilnehmer
richtet, finden eine breite Beachtung. Sie wirken sich auf die Wettbewerbs-
position eines am Markt tätigen Unternehmens mit einer deutlich größeren
Intensität aus als die Informationsgewährunganeineneinzelnen Antragstel-
ler (vgl. zum Ganzen BVerwG,B.v. 15.6.2015 — 7 B 22.14 — juris Rn. 12 und
BayVGH,Urteil vom 16. Februar 2017 —20 BV 15.2208 —, Rn. 54,juris). Es
stellt sich aber geradein vorliegenderFallgestaltung die Frage, ob die staat-
liche Informationsweitergabe an einen Antragsteller, der seinen Antrag über
die Plattform „E***" stellt, aufgrund der zu erwartenden Veröffentlichung auf
der Plattform in ihren Auswirkungennicht einer unmittelbaren staatlichen In-
formation sehr nahe kommt, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass der

Staat — im Gegensatz zu einer eigenen Veröffentlichung der Informationen
im Internet, vgl. 8 6 Abs.1 Satz 3 VIG nach HerausgabederInformationen
an den Antragsteller auf den öffentlichen Kommunikationsprozess auf der
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von C***/D*** betriebenenPlattform gerade nicht mehr einwirken kann und

durch die Veröffentlichung der behördlichen Schreiben bzw. Bescheide beim
Leserder Eindruckeines behördlichen Informationshandeln entstehen kann.
Insofern müsste geprüft werden, ob in vorliegender Konstellation nicht ein
wichtiger Grund i.S.d 8 6 Abs. 1 Satz 2 VIG gegebenist, der dazuführt, dass
man den Antragstellern, die ihren Antrag erkennbar überdie Plattform „E***“
stellen, die streitgegenständlichen Informationen gerade nicht durch Über-
sendung der Kontrollberichte, sondern im Rahmen von Akteneinsicht oder

durch Auskunftserteilung, die schon dem Wortlaut nach gerade nicht auf die
bloße ÜbersendungderKontrollberichte beschränkt ist, zugänglich macht.“

Eine Abwägungder gegenläufigen Interessen der Antragstellerin und der Beigela-

denenfällt vorliegend zugunsten der Antragstellerin aus. Das Interesse an einer

vorläufigen Nichtherausgabe der streitgegenständlichen Kontrollberichte bis über

das Hauptsacheverfahren entschieden wordenist, überwiegt das Interesse an einer

sofortigen Zugänglichmachung der Information. Denn eine Herausgabe der Kon-

trollberichte und damit die entsprechende Kenntnisnahme der Beigeladenen von

den Informationen könnte nicht mehr rückgängig gemacht werden undderInforma-

tionszugang könntefür die betroffene Antragstellerin zu erheblichen Nachteilenfüh-

ren. Eine Herausgabe würde somit vollendete Tatsachen im Sinne einer Vorweg-

nahmeder Hauptsache schaffen. Demgegenüberist ein gesteigertes Interesse der

Antragsgegnerin oder der Beigeladenenan der sofortigen Übermittlung derletzten

beiden Kontrollberichte für den Betrieb der Antragstellerin in der A***straße ** in

B** weder dargelegt noch sonstersichtlich.

DerHilfsantrag der Antragstellerin festzustellen,

dassihr Widerspruch vom 5. März 2019 gegen den Auskunftsbescheid der

Antragsgegnerin vom 25. Februar 2019 aufschiebende Wirkung hat,

ist wie sich aus dem Vorstehendenergibt — zulässig, soweit sich die Antragstelle-

rin damit gegen die von der Antragsgegnerin beabsichtigte Mitteilung der Daten der

letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen an die Beigeladene wen-

det.

DieserHilfsantrag ist analog 8 80 Abs. 5 Satz 1 VwGOstatthaft, da die Antragsgeg-

nerin die Antragstellerin bezogen auf deren Widerspruch mit Schreiben vom 7. März

2019 darauf hingewiesen hat, dass der Widerspruch gemäß 8 5 Abs. 4 VIG keine

=

aufschiebende Wirkung habe(Blatt 57 der Verwaltungsakte), und damit von der so-

fortigen Vollziehbarkeit sämtlicher Informationsgewährungen ausgeht, die Gegen-

stand der angegriffenen Verfügung sind.

DerHilfsantrag ist in diesem Umfang auch begründet, da ein Fall des faktischen

Vollzugs vorliegt. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin hat nämlich der

Widerspruch der Antragstellerin — wie bereits oben dargelegt — gemäß $ 80 Abs. 1

VwGO aufschiebende Wirkung, soweit damit die in dem Bescheid vom 25. Februar

2019 angekündigte und nicht mit einer Anordnung der sofortigen Vollziehung ver-

sehen Mitteilung der Datenderletzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprü-

fungenandie Beigeladene(vgl. 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 VIG) angegriffen wird. Der

gesetzliche Ausschluss der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs nach 85

Abs. 4 Satz 1 VIG erfasst diesen Fall der Informationsgewährung des 8 2 Abs. 1

Satz 1 VIG nicht.

Die Kostenentscheidungfolgt aus den 8 155 Abs. 1 Satz 3, $ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3

VwGO.

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus 88 53 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. 52 Abs. 2 Ge-

richtskostengesetz undorientiert sich an den Ziffern 1.5 und 25.2 desStreitwertka-

talogsfür die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (LKRZ 2014, 169).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegendie Entscheidung überden vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Betei-
ligten und den sonst von der Entscheidung Beiroffenen die Beschwerde an das
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu.

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1,
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des 8 55a VwGOals elektronisches Do-

kument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb
von zwei Wochen nach Bekanntgabeder Entscheidungeinzulegen. Die Beschwer-
defrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerdeinnerhalb der Frist schriftlich oder

nach Maßgabe des $ 55a VwGOals elektronisches Dokument bei dem Beschwer-
degericht eingeht.

Die Beschwerdeist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung
zu begründen. Die Begründungist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt wordenist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-

passage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des 8 55a VwGO als
elektronisches Dokumenteinzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthal-
ten, die Gründe darlegen, aus denendie Entscheidung abzuändern oder aufzuhe-

ben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das
Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe.

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechts-
anwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des 8 67 VwGOvertretungsbefugte Per-

son oder Organisation erfolgen.

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagenist die Beschwerde nicht
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt.

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von-
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht

Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € über-
steigt.

Die Beschwerdeist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird.

Die Beschwerdeist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage1,
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des $ 55a VwGOals elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.

VzPräsVG Meierist wegen

Abwesenheit an der Beifügung
seiner Unterschrift gehindert.
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VERWALTUNGSGERICHT
KOBLENZ

BESCHLUSS

In dem Verwaltungsrechtsstreit

wegen Verfahren nach dem Verbraucherinformationsgesetz
hier: Antrag nach $ 80 Abs. 5 VwGO

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom
7. Mai 2019, an der teilgenommen haben

 

beschlossen:

Br

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin vom
11. April 2019 wird hinsichtlich der mit dem Auskunftsbescheid des Antrags-
gegners vom 26. März 2019 gegenüber dem Beigeladenen beabsichtigten
Mitteilung von Beanstandungenbeidenletzten beiden lebensmittelrecht-
lichen Betriebsprüfungen für den Betrieb der Antragstellerin A*** ** in B***
angeordnet.

Es wird festgestellt, dass der Widerspruch der Antragstellerin vom 11. April
2019 gegen die mit dem Auskunftsbescheid des Antragsgegners vom
26. März 2019 gegenüber dem Beigeladenen beabsichtigte Mitteilung der
Daten der letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen auf-
schiebende Wirkung hat.

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.

Der Antragsgegnerträgt die Kosten des Verfahrens. Hiervon ausgenom-

men sind die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen, der seine
Kosten selbst trägt.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 2.500,00 € festgesetzt.

Gründe

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes hat im aus dem Tenor

ersichtlichen UmfangErfolg.

Der Hauptantrag der Antragstellerin,

die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs vom 11. April 2019 gegen

den Auskunftsbescheid des Antragsgegners vom 26. März 2019 anzuord-

nen,

ist nurteilweise zulässig.

Dabeiist vorab zu bemerken, dass der Antragsgegnerdie Eingabe des Beigelade-

nen vom 27. Januar 2019 mit dem angegriffenen Bescheid vom 26. März 2019 als

Antrag gemäß 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Verbraucherinformationsgesetz (VIG) gewer-

tet, dem Begehren auf Mitteilung der Daten derletzten beiden lebensmittelrechtli-

chen Betriebsprüfungen und — im Beanstandungsfalle — auf Herausgabederletzten

beiden Kontrollberichte für den Betrieb der Antragstellerin A*** ** in B** entspro-

chen und eine postalische Übersendung der begehrten Informationenin Form einer

-
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Auflistung derfestgestellten Verstöße an den Beigeladenen 14 Tage nach Bekannt-

gabe des Bescheids angekündigt hat. Derso verstandene Auskunftsantrag des Bei-

geladenenführt neben & 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG auch zur Anwendbarkeit des $

2 Abs.1 Satz 1 Nr. 7 VIG. Hiernach hat jeder nach Maßgabedieses Gesetzes An-

spruch auf freien Zugangzu allen Daten über Überwachungsmaßnahmenoderan-

dere behördliche Tätigkeiten oder Maßnahmen zum Schutz von Verbraucherinnen

und Verbrauchern,einschließlich der Auswertung dieser Tätigkeiten und Maßnah-

men, sowie Statistiken überVerstöße gegenin 8 39 Abs. 1 Satz 1 des Lebensmittel-

und Futtermittelgesetzbuches und $ 26 Abs. 1 Satz 1 des Produktsicherheitsgeset-

zes genannte Rechtsvorschriften, soweit sich die Verstöße auf Erzeugnisse oder

Verbraucherprodukte beziehen.

Ausgehendvon der behördlichen Würdigung der vom Beigeladenen begehrten In-

formationserteilung als Fall des & 2 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 VIG ist jedenfalls im Rah-

menderZulässigkeit des vorliegenden Antrags auf Gewährungvorläufigen Rechts-

schutzes — davon auszugehen,dassdie genannten Kontrollberichte und somit auch

die vom Antragsgegner beabsichtigte Auflistung der festgestellten Verstöße (vgl.

dazu auch das Anhörungsschreiben des Antragsgegners an die Antragstellerin v.

27.02.2019, Blatt 16 der Verwaltungsakte) zugleich eine rechtliche Subsumtion der

Kontroll- und Untersuchungsergebnisse durch die zuständige Vollzugsbehörde be-

inhalten (vgl. dazu Bay.VGH,Urt. v. 16.02.2017 — 20 BV 15.2208 —, juris, Rn. 47;

VG Regensburg,Urt. v. 09.07.2015 - RN5K 14.1110 —,juris, Rn. 52). Der Infor-

mationsanspruch nach $ 2 Abs. 1 Satz Nr. 1 VIG betrifft Daten über festgestellte

„Abweichungen von Anforderungen“ in den im Einzelnen bezeichnetenrechtlichen

Vorgaben sowie Maßnahmenund Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den

genannten Abweichungengetroffen wordensind.

Gemäß $ 5 Abs. 4 Satz 1 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in den in

& 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung. Im

Umkehrschlussverbleibt es bei den übrigen Fällen des $ 2 Abs. 1 Satz 1 VIG -hier:

der Nr. 7 — bei dem Grundsatz der aufschiebenden Wirkung gemäß 8 80 Abs. 1

Satz 1 VwGO.
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Nach Maßgabedieser Grundsätze ist der Hauptantrag gemäß 88 80a Abs. 3 Satz 2,

80 Abs. 5 VwGOstatthaft und auch im Übrigen zulässig, soweit sich die Antragstel-

lerin damit gegen die vom Antragsgegner beabsichtigte Mitteilung von Beanstan-

dungen bei denletzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen für den

Betrieb der Antragstellerin A*** ** in B** wendet. Insoweit entfaltet der erhobene

Widerspruch nach $ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. 8 5 Abs. 4 Satz 1 und$2

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung.

Der Hauptantrag ist indes unzulässig, soweit er sich zugleich auf die in dem ange-

griffenen Bescheid angekündigte und nicht mit einer Anordnungdersofortigen Voll-

ziehung versehen Mitteilung der Daten derletzten beiden lebensmittelrechtlichen

Betriebsprüfungen an den Beigeladenenbezieht. Insoweit behält der Widerspruch

derAntragstellerin — wie bereits ausgeführt - seine aufschiebende Wirkung, so dass

eine hierauf bezogenegerichtliche Anordnungin einem Verfahren auf Gewährung

vorläufigen Rechtsschutzes ausscheidet. Eine einheitliche Beurteilung und An-

nahme der aufschiebenden Wirkung, wennein Fall des & 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG

nur neben anderen Nummern des Katalogs in $ 2 Abs. 1 Satz 1 VIG vorliegt, ist

dagegenangesichts desallein auf $2 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 VIG bezogenen Wortlauts

des $ 5 Abs. 4 Satz 1 VIG sowie einer Trennbarkeit der im Normkatalog des 8 2

Abs. 1 Satz 1 VIG aufgeführten Informationen abzulehnen(a.A. VG Stade, Beschl.

v. 01.04.2019 - 6 B 380/19 —,n.v.).

Der Hauptantrag ist, soweit er zulässig ist, auch begründet.

Bei der vom Gericht nach 88 80a Abs. 3, 80 Abs. 5 VwGOzutreffenden Entschei-

dungsind einerseits das Interesse des Beigeladenen, von der ihm zugesagtenIn-

formationsgewährung ohnezeitliche Verzögerung Gebrauch machen zu können,

und das nach 8 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGOmit zu berücksichtigendeöffentliche

Interesse an der Vollziehung von Verwaltungsakten sowie andererseits das Inte-

resse der Antragstellerin, für die Dauerihres RechtsbehelfsverfahrensvonderVoll-

ziehung des angefochtenen Verwaltungsaktes verschont zu bleiben, gegeneinan-

der abzuwägen.Bei dieser Interessenabwägungsind die Erfolgsaussichten des

Rechtsbehelfs dann von Bedeutung, wenn das Ergebnis des Hauptsacheverfahrens

eindeutig vorauszusehenist. Ist der Rechtsbehelf offensichtlich begründet, so ist

maası
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eine Anordnung deraufschiebenden Wirkung geboten, weil ein schutzwürdiges In-

teresse an der sofortigen Vollziehung eines offensichtlich rechtswidrigen Verwal-

tungsaktes nicht besteht. Umgekehrt überwiegendie Interessen des Beigeladenen

und derAllgemeinheit an der sofortigen Vollziehung, wennsich bereits bei summa-

fischer Prüfung erkennenlässt, dass der eingelegte Rechtsbehelfaller Voraussicht

nach ohne Erfolg bleiben wird. Sind die Erfolgsaussichten hingegenoffen, so hängt

das Ergebnis derAbwägungvom Gewicht der betroffenen gegenseitigen Interessen

und derjeweiligen Folgen der Entscheidung ab.

Vorliegend ist zu beachten, dass essich in der konkreten Fallkonstellation zum ei-

nen um eine Vorwegnahmeder Hauptsache handelt und darüber hinaus eine Ab-

lehnung des Antrags die Herausgabederstreitgegenständlichen Informationen zur

Folge hätte, was dazu führt, dass es sich bei der Ablehnung des Antrags um eine

Regelung handelt, die nicht mehr rückgängig gemacht werdenkann, auch wenndie

Entscheidung in der Hauptsache anders ausfällt. Regelungen,die nicht mehr rück-

gängig gemacht werden können unddie praktisch die Hauptsache vorwegnehmen,

sind im Rahmendes vorläufigen Rechtsschutzes jedoch nur zulässig, wennsie zur

Gewährungeffektiven Rechtsschutzes gem. Art. 19 Abs. 4 GG schlechterdings not-

wendig sind und wenn außerdem ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit auch für

einen Erfolg im Hauptsacheverfahrenspricht. Die Rechtmäßigkeit allein genügt des-

halb noch nicht, um eine Vorwegnahme der Hauptsache zu rechtfertigen.

Da der vorliegendeFall mehrere Sach- und Rechtsfragen aufwirft, kann im Rahmen

der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gebotenen, aber auch ausrei-

chenden summarischen Prüfung wedervoneiner(offensichtlichen) Rechtswidrig-

keit noch von einer (offensichtlichen) Rechtmäßigkeit des an den Beigeladenen

adressierten Bescheids vom 26. März 2019 ausgegangen werden,so dassdie Er-

folgsaussichten als offen zu bewerten sind und insbesondere kein für die Vorweg-

nahme der Hauptsache erforderlicher „hoher Grad an Wahrscheinlichkeit auch für

einen Erfolg im Hauptsacheverfahren“ angenommen werdenkann.

Auf tatsächlicher Ebeneist in einem Hauptsacheverfahren zu klären, ob die streit-

gegenständlichen Kontrollberichte bzw. die vom Antragsgegnerbeabsichtigte Auf-

listung der festgestellten Verstöße lediglich beschreibender Natur sind oder auch

mas
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eine rechtliche Subsumtion der Kontroll- und Untersuchungsergebnisse durch die

zuständige Vollzugsbehörde beinhalten.

Darüberhinaus wirft der vorliegende Fall auch mehrere Rechtsfragen auf, insbe-

sonderehinsichtlich der Rechtsmissbräuchlichkeit eines über die von C***/D** be-

triebenenPlattform „E**" gestellten Antrags, einer unzulässigen Umgehung des

840 Abs. 1a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie der Verfassungsmä-

Rigkeit des Verbraucherinformationsgesetzes im Lichte der Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 21. März 2018 (Az. 1 BvF 1/13, juris). Die Kammer

schließt sich insoweit den folgenden Erwägungendes Bayerischen Verwaltungsge-

richts Regensburg in dessen Beschluss vom 15. März 2019- RN 5 S 19.189 (juris,

Rn. 32)-an,die auf die vorliegende Fallgestaltung ohne weiteres übertragbarsind:

„Zwar handelt es sich vorliegend um keinstaatliches Informationshandeln im

Sinne einer unmittelbaren Veröffentlichung. Staatliches Handelnliegt jedoch
auch grundsätzlich bereits in der behördlichen Herausgabe derInformatio-
nen an die antragstellenden Privatpersonen. Amtliche Informationen kom-
men einem Eingriff in die Berufsfreiheit aberjedenfalls danngleich, wennsie
direkt auf die Marktbedingungen konkret individualisierter Unternehmenzie-
len, indem sie die Grundlagen von Konsumentscheidungen zweckgerichtet
beeinflussen und die Markt- und Wettbewerbssituation zum Nachteil der be-
troffenen Unternehmen verändern (vgl. BVerfG, Beschluss vom 21. März
2018 - 1 BvF 1/13 —,juris). Zwar ist das Schutzbedürfnis des Unternehmens
vor einer aktiven staatlichen Veröffentlichung unrichtiger Informationen un-
gleich größer als in denFällen der antragsveranlassten individuellen Ein-
sichtsgewähr. Denn die Öffentlichkeitsinformation, die — wie etwa eine pro-
duktbezogene Warnung — auf Initiative des Staates erfolgt, ist ihrer Intention
nach auf eine unmittelbare Unterrichtung des Marktes gerichtet. Der Staat
nimmtin diesem Fall selbst am öffentlichen Kommunikationsprozess teil und
wirkt unmittelbar auf ihn ein. Er selbst wählt dabei die Informationenaus, die
er bekannt gebenwill. Die Informationensollen für die Verbraucherinnen und
Verbraucherverständlich dargestellt werden, $ 6 Abs. 1 Satz 4 VIG. Informa-
tionen, die der Staat in einem solchen Sinne direkt an alle Markteilnehmer
richtet, finden eine breite Beachtung. Sie wirken sich auf die Wetibewerbs-
position eines am Markt tätigen Unternehmensmit einer deutlich größeren
Intensität aus als die Informationsgewährunganeineneinzelnen Antragstel-

ler (vgl. zum Ganzen BVenwG,B.v. 15.6.2015 —7 B 22.14 —juris Rn. 12 und
BayVGH,Urteil vom 16. Februar 2017 — 20 BV 15.2208 —, Rn.54,juris). Es
stellt sich aber geradein vorliegenderFallgestaltung die Frage, ob die staat-
liche Informationsweitergabe an einen Antragsteller, der seinen Antrag über
die Plattform „E*** stellt, aufgrund der zu erwartenden Veröffentlichung auf
derPlattform in ihren Auswirkungennicht einer unmittelbaren staatlichen In-
formation sehr nahe kommt, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass der

Staat - im Gegensatz zu einer eigenen Veröffentlichung der Informationen
im Internet,vgl. $ 6 Abs. 1 Satz 3 VIG- nach Herausgabeder Informationen
an den Antragsteller auf den öffentlichen Kommunikationsprozess auf der
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von C*"/D”* betriebenen Plattform gerade nicht mehr einwirken kann und
durch die Veröffentlichung der behördlichen Schreiben bzw. Bescheide beim
Leser der Eindruck eines behördlichen Informationshandeln entstehen kann.
Insofern müsste geprüft werden, ob in vorliegender Konstellation nicht ein
wichtiger Grundi.S.d 8 6 Abs. 1 Satz 2 VIG gegebenist, der dazu führt, dass
man den Antragstellern, die ihren Antrag erkennbar überdie Plattform „E***"
stellen, die streitgegenständlichen Informationen gerade nicht durch Über-
sendung der Kontrallberichte, sondern im Rahmen von Akteneinsicht oder
durch Auskunfiserteilung, die schon dem Wortlaut nach gerade nicht auf die

bloße Übersendung der Kontrollberichte beschränkt ist, zugänglich macht.“

Aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Mainz vom 5. April 2019 — 1 L

103/19.MZ- ergibt sich keine andere rechtliche Würdigungfür das vorliegende Ver-

fahren. Diese Entscheidung betraf nicht die aufschiebende Wirkung eines gegen

einen Auskunftsbescheid eingelegten Rechtsbehelfs, sondern das Begehren, der

Behörde „vorläufig bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache zu untersagen,

dem überdie Plattform 'D**" gestellten Auskunftsantrag“ nach dem Verbraucherin-

formationsgesetz stattzugeben. Soweit das Verwaltungsgericht Mainz die Ableh-

nung eines Anordnungsanspruchsi.S.v. & 123 Abs. 1 VwGO maßgeblich auf die

Auffassungstützt, dass eine etwaige Veröffentlichung der Informationen durch den

Beigeladenenüberdie Internetplattform „E**** kein dem Antragsgegner zurechen-

bares staatliches Informationshandelndarstelle, setzt es sich zudem nicht hinrei-

chend mit der Frage auseinander, ob hinter den massenhaften, überdiesesInter-

netportal gestellten Anfragen überhauptein echtes Informationsinteresse steht oder

der Auskunftsanspruch rechtsmissbräuchlich verwendet wird (vgl. dazu VG Bay-

reuth, Beschl. v. 08.04.2019-B 7 S 19.286 -—; VG Würzburg, Beschl. v. 03.04.2019

-WBS 19.239 -).

Eine Abwägung der gegenläufigenInteressen der Antragstellerin und des Beigela-

denenfällt vorliegend zugunsten der Antragstellerin aus. Das Interesse an einer

vorläufigen Nichtherausgabederstreitgegenständlichen Informationenbis über das

Hauptsacheverfahren entschieden wordenist, überwiegt das Interesse an einer so-

fortigen Zugänglichmachung derInformation. Denn eine Herausgabe der vom An-

tragsgegner beabsichtigten Auflistung der festgestellten Verstöße und damit die

entsprechende Kenntnisnahme des Beigeladenen von den Informationen könnte

nicht mehr rückgängig gemacht werden undder Informationszugang könntefür die

betroffene Antragstellerin zu erheblichen Nachteilen führen. Eine Herausgabe

würde somit vollendete Tatsachen im Sinne einer Vorwegnahme der Hauptsache
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schaffen. Demgegenüberist ein gesteigertes Interesse des Antragsgegners oder

des Beigeladenenan dersofortigen Übermittlung der genannten Auflistung festge-

stellter Verstöße für den Betrieb der Antragstellerin A*** ** in B*** weder dargelegt

noch sonstersichtlich (vgl. VG Köln, Beschl. v. 17.04.2019 - 13 L 471/19 -).

Soweit der Beigeladene mit über www.epost.de erstellten Faxschreiben vom

23. April und 7. Mai 2019 eine elektronische Akteneinsicht begehrt hat, war dem

nicht nachzukommen. Angesichts der besonderen Eilbedürfligkeit des — nach der

umfassendenStellungnahme des Beigeladenen mit Schriftsatz vom 16. April 2019

bereits entscheidungsreifen — Verfahrens erschien es zur Gewährungrechtlichen

Gehörs ausreichend, dem Beigeladenen mit gerichtlichem Schreiben vom 25. April

2019 die Möglichkeit zu geben, Akteneinsicht auf der Geschäftsstelle der erkennen-

den Kammer zu nehmen, wasdieserindes mit Schriftsatz vom 7. Mai 2019 abge-

lehnt hat.

DerHilfsantrag der Antragstellerin festzustellen,

dass ihr Widerspruch vom 11. April 2019 gegen den Auskunftsbescheid des

Antragsgegners vom 26. März 2019 aufschiebende Wirkung hat,

ist— wie sich aus dem Vorstehendenergibt— zulässig, soweit sich die Antragstelle-

rin damit gegen die vom Antragsgegnerbeabsichtigte Mitteilung der Datenderletz-

ten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungenan den Beigeladenen wendet.

DieserHilfsantrag ist analog & 80 Abs. 5 Satz 1 VwGOstatthaft, da der Antragsgeg-

ner die vom Beigeladenen begehrte Informationserteilung insgesamtals Fall des

82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG erkennt und aufgrund dessen nach $ 5 Abs. 4 Satz 1

VIG von dersofortigen Vollziehbarkeit sämtlicher Informationsgewährungen aus-

geht, die Gegenstand derangegriffenen Verfügung sind.

DerHilfsantrag ist in diesem Umfang auch begründet, da ein Fall des faktischen

Vollzugs vorliegt. Entgegen der Auffassung des Antragsgegners hat nämlich der

Widerspruch der Antragstellerin — wie bereits oben dargelegt - gemäß 8 80 Abs. 1

VwGO aufschiebende Wirkung, soweit damit die mit dem Bescheid vom 26. März
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2019 beabsichtigte und nicht mit einer Anordnungdersofortigen Vollziehung verse-

hene Mitteilung der Daten derletzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprü-

fungen an den Beigeladenen(vgl. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 VIG) angegriffen wird. Der

gesetzliche Ausschluss der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs nach $ 5

Abs. 4 Satz 1 VIG erfasst diesen Fall der Informationsgewährung des 8 2 Abs.1

Satz 1 VIG nicht.

Die Kostenentscheidungfolgt aus den $ 155 Abs. 1 Satz 3, $ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3

VwGO.

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus $$ 53 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. 52 Abs. 2 Ge-

richtskostengeseiz undorientiert sich an den Ziffern 1.5 und 25.2 des Streitwertka-

talogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (LKRZ 2014, 169).

-40-
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Rechtsmittelbelehrung

Gegendie Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantraa steht den Beteiligten
und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz zu.

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068
Koblenz, schriftlich, nach Maßgabedes $ 55a VwGOals elektronisches Dokument oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach
Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn
die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des $ 55a VwGOals
elektronisches Dokument bei dem Beschwerdegericht eingeht.

Die Beschwerdeist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu be-
gründen. Die Begründungist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden
ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Kob-
lenz, schriftlich oder nach Maßgabe des $ 55a VwGOals elektronisches Dokumenteinzu-
reichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die
Entscheidung abzuändern oder aufzuhebenist, und sich mit der angefochtenen Entschei-
dung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe.

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt o-
der eine sonstige nach Maßgabe des $ 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organi-
sation erfolgen.

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagenist die Beschwerde nicht gegeben,
wennder Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt.

Gegendie Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der Ent-
scheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt.

Die Beschwerdeist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig er-
ledigt hat, eingelegt wird.

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage1,
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des $ 55a VwGOals elektronisches Dokument

oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.
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Verwaltungsgericht untersagt vorläufig Auskunftserteilung zu
Lebensmittelkontrollen
Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Göttingen hat mit Beschluss vom 17, Juni 2019 dem Landkreis Göttingen im
Wege dereinstweiligen Anordnungvorläufig untersagt, Auskunft über das Ergebnis lebensmittelrechtlicher Kontrollen im
Betrieb der Antragstellerin zu erteilen (4 B 81/19).

Nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 des seit 2012 geltenden Verbraucherinformationsgesetzes - VIG - hat jeder einen Anspruch auf
freien Zugang zu bestimmten Informationen im Bereich der Lebensmittelverwaltung, soweit nicht ein Ausschlussgrund
nach 5 3 VIG vorliegt, Die Information wird auf Antrag erteilt, Die Entscheidung über den Antrag ist auch demjenigen
bekannt zu geben,der von der Kontrolle betroffen war. Die Information darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem
von der Kontrolle betroffenen Dritten bekannt gegeben wordenist und diesam ein ausreichenderZeitraum zur Einlegung
von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist. Dies erfordert ein zweistufiges Verfahren. Erst muss dem betroffenen Dritten
durch anfechtbaren Bescheid mitgeteilt werden, dass, warum und wie eine Anfrage beantwortet werdensoll, Ihm muss
Gelegenheit gegeben werden, hiergegen einen Rechtsbehelf einzulegen. Anschließend, ggf. nach Abschluss eines solchen

Artikel-Informationen
26.06.2019

Verwaltungsgericht Göttingen
Berliner Straße 5
37073 G
Tel: 0551
Fax: 051

Rechtsbehelfsverfahrens, wird dem Antragsteller die Informationerteilt, Der Landkreis Göttingen wollte jedoch beide
Schritte (Information an den Antragsteller und Benachrichtigung an den Dritten) in einem Bescheid zusammenfassen.

Dies hat das Gericht für rechtswidrig erachtet, Der Landkreis verkürze die dem Dritten gegebenen
Rechtsschutzmöglichkeiten in unzulässiger Weise. Eine Entscheidung überdie Inhaltliche Berechtigung des
Auskunftsersuchensist mit dieser Entscheidung nicht verbunden,

‚egen den Beschluss kann der Landkreis Göttingen innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Nds,
Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen.
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Bayerisches
Verwaltungsgericht Ansbach

Ansbach, 12. Juni 2019

Pressemitteilung

Kein uneingeschränkter Verbraucherinformations-

anspruch bei zu erwartender Veröffentlichung im

Internet

Die 14. Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts Ansbach hat mit Urteil

vom 12. Juni 2019 unter dem Vorsitz des Vorsitzenden Richters am Verwal-

tungsgericht Rauch der Klage eines Hotels mit Metzgereibetrieb gegen die Mittei-

lung von Erkenntnissen aus der Lebensmittelüberwachung zur beabsichtigten

Veröffentlichung im Internetstattgegeben.

Die Klägerinist ein Hotel mit Metzgerei aus dem Landkreis Ansbach. Der Beige-

ladeneist eine Privatperson,die über die von „Foodwatch e.V." und „FragDen-

Staat“ betriebene Internetplattform „Topf Secret“ einen automatisierten Prozess

in Gang gesetzt hat, bei dem dem zuständigen Landratsamt eine Mail mit einem

Begehren auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz geschickt wird.

Das Auskunftsersuchen bezeichnetden Betrieb, fragt ob es zu Beanstandungen

im Rahmen der Lebensübermittelüberwachung kam und begehrt ggf. die Her-
ausgabe der entsprechenden Kontrollberichte. Auf der Internetplattform wird der

Nutzer darum gebeten, die entsprechenden Berichte zum Zwecke der Veröffent-

lichung derPlattform zur Verfügung zu stellen. Auf das Auskunftsersuchen des

Beigeladenenhinteilte das zuständige Landratsamt Ansbach der Klägerin am

11. März 2019 mit, sie beabsichtige dem Auskunftsersuchenstattzugeben.

Hiergegen wendete sich die Klägerin mit Klage und Eilantrag. Aufgrund der zu

erwartenden Veröffentlichung der Kontrollberichte im Internet sei die Anfrage

rechtsmissbräuchlich. Der Beigeladene wolle den Kläger an den „Pranger" stel-

len. Für die Veröffentlichung von Erkenntnissen der Lebensmittelüberwachung

im Internet gebe es mit 8 40 Abs. 1a LFGB eine Sondervorschrift. Für deren An-

wendung habe das Bundesverfassungsgerichtin seinem Beschluss vom 21.

März 2018 Voraussetzungen aufgestellt, die vorliegend nicht erfüllt wordensei-
en. Demnach sei die Veröffentlichung insbesondere zeitlich nicht unbegrenzt

zulässig und es müsse eine Mitteilung ergehen, wenn die Verstöße behoben
worden seien. Ferner müssen die Verstöße eine gewisse Intensität haben. Im

Falle der Klägerin seien die Verstöße jedoch nur geringfügig gewesen.

  

Dem tritt der Beklagte entgegen und verweist darauf, dass das Motiv des Beigeladenen keines-

wegsersichtlich sei. Die Norm des $ 40 Abs. 1a LFGB behandeleeine aktive Pflicht zur Informa-

tion der Öffentlichkeit und sei nicht vergleichbar. Eine Weiterverwendungder Informationen sei

eine zivilrechtliche Fragestellung.

Zur Vermeidung unumkehrbarer Ergebnisse hat das Verwaltungsgericht mit Beschluss vom 10.

Mai 2019 die aufschiebende Wirkung der Klage gegenden adressierten Bescheid angeordnet.

Mit Blick auf die noch ungeklärten Rechtsfragen müsse die mündliche Verhandlung am 12. Juni
2019 abgewartet werden.

Mit Urteil vom 12. Juni 2019 gab das Gericht der Klage statt und hob den angefochtenen Be-

scheid des Landratsamtes Ansbach auf.

Die Kammer begründete die Entscheidung damit, dass ein Informationsanspruch des Beigelade-

nen nach $ 2 Abs.1 Nr. 1 VIG aus zwei Gründennicht besteht:

« Im konkreten Fall fehlt es bereits an der Feststellung einer nicht zulässigen Abweichung

von gesetzlichen Anforderungen im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr.1 VIG, auf die sich ein Infor-
mationsanspruch beziehen muss. Der Beklagte hat in einem Kontrollberichtlediglich

Mängelaufgelistet, ohne die nach der Rechtsprechungfür die Feststellung einer Abwei-

chung von gesetzlichen Anforderungenerforderliche Subsumtion, d.h. eine rechtliche Ein-

ordnung dieser Beanstandungen, vorzunehmen. Hierfür wäre beispielsweise die Nennung

der Normen, gegen die verstoßen wurde, oder eine in einem Prüfbericht enthaltene Aus-

einandersetzung mit ihren Tatbestandsmerkmalenerforderlich gewesen.

« Eine Informationsherausgabe an den Beigeladenen wäre in der vorliegenden Sachver-

haltskonstellation unverhältnismäßig.

Angesichts der zu erwartenden und vom Beigeladenen ausdrücklich angestrebten Veröf-

fentlichung auf der Intemetplattform „Topf Secret“ kann eine HerausgabederInformatio-

nen nur unter bestimmten Voraussetzungenerfolgen,die sicherstellen, dass das dem In-

formationsinteresse des Verbrauchers gegenüberstehende Recht der Klägerin an ihrem

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nicht in unverhältnismäßiger Weise be-

einträchtigt wird. Diese Anforderungen wurden vom Bundesverfassungsgericht für die In-

formation der Verbraucher durch den Staat nach $ 40 Abs. 1a LFGB aufgestellt und von

der Kammer im vorliegenden Fall auf $ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG übertragen,da die Veröffentli-
chung auf der Internetplattform „Topf Secret" eine große Breitenwirkung erreicht, die ver-

gleichbar mit einer Information von Seiten des Staatesist. Darüber hinaus wird bei „Topf

Secret" das amtliche Dokument hochgeladen, sodass die staatliche Autorität der Behörde
zum Ausdruck kommt. $ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG ist daher insoweit einzuschränken,als die In-

formation nichtzeitlich unbegrenzt veröffentlicht werden darf und keine geringfügigen Ver-

stöße umfassen darf. Dies muss auch im Falle einer Veröffentlichung auf „Topf Secret” si-

chergestellt sein, die regelmäßig zu erwartenist, wenn sich der Verbraucherfür die Anfra-
ge an die Behörde dieser Plattform bedient hat. Die Nutzungsbedingungender Plattform

seheneinezeitliche Beschränkung der Veröffentlichung jedoch nicht vor, sondern erfor-
dern im Gegenteil die Zustimmung des Verbrauchers, dass „Topf Secret” die Information

zeitlich unbegrenzt verwendendarf. Zudern wurdenbei der Klägerin keine gravierenden

Mängel festgestellt.
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Gegendieses Urteil können der Beklagte sowie der Beigeladene Antrag auf Zulassung der Beru-

fung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof stellen.

(VG Ansbach,Urteil vom 12. Juni 2019, Az: AN 14 K 19.00773)

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes, nichtamtliches Dokument, das das VG nicht bindot.
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HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF

BESCHLUSS

In dem Verwaltungsstreitverfahren

Aniragstellerin und Beschwerdeführerin,

bevollmächtige ZENK Rechtsanwälte,
Neuer Wall 25/Schleusenbrücke, 20354 Hamburg,

gegen

die Stadt Frankfurt am Main,
vertreten durch den Oberbürgermeister,
SandgasseB, 60311 Frankfurt am Main,

Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin,

wegen Lebensmittelrechts - Information nach $ 40 Abs. 1a LFGB -

hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof- 8. Senat- durch

am 8. Februar 2019 beschlossen:

. ‚Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Verwaltungsge-
richts Frankfurt am Main vom 15, November 2018 — — abgeändert.

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung bis zu einer
rechtskräftigen Entscheldung in der Haupfisache untersagt, die bei der amtlichen  
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Kontrolle am 3. September 2018 im Betrieb der Antragstellerin festgestellten
Mängelim Internet auf der Seite hitps://www.frankfurt.de oderin sonstigerWelse
zu veröffentlichen.

DieIn beiden Instanzen entstandenen Kosten hat die Antragsgegnerin zu tragen.

DerStreitwert wird auch für die zweite Instanz auf5.000,-€ festgesetzt.

Gründe:

l.

Die Antragstellerin begehrt vorläufigen Rechischutz gegen die Veröffentlichung le-

bensmittelrechtlicher Verstöße, welche anlässlich einer Betriebskontrolle in ihrem Le-

bensmittelmarkt in Frankfurt am Maln festgestellt wurden.

Am 3. Sepiember 2018 führte die Aniragsgegnerin in dem Lebensmittelmarkt eine ord-

nungsbehördliche Kontrolle durch, bei derl _ „Mängel fesigesiellt

wurden. Die Antragsgegnerin ordnete eine sofortige ”

Für die Beseitigung der baulichen Mängel wurde der Antragstellerin eine Frist bis zum

15. Oktober 2018 gesetzt (Bl. 1 d. Verwaltungsvorgänge [VerwYV.]). Bei einer Nachkon-

trolle am 5. September 2018 wurde festgestellt, dass noch nicht sämtliche umgehend

zu beseifigenden Mängel abgestellt worden waren (Bl. 42 d. VerwV.). Bei einer weiteren

Kontrolle am 1. Oktober 2018 konnte in den Lebensmittel

regalen mehrfestgestellt werden (Bi. 50 d. VerwV,),

Mit Schreiben vom 2, Oktober 2018 teilte die Antragsgegnerin der Antragstellerin mit, es
sel beabsichtigt, gemäß $ 40 Abs. 1a LFGB den zum Zeitpunkt der Kontrolle festgestell-

ten 2.2 ImInternet auf der Seite www.frankfurt.de mit fol-
gendem Eintrag zu veröffentlichen:

„Betriebsbezeichnung: ....
Anschrift ....., Frankfurt am Main
Feststellungstag: 03.09.2018
Sachverhalt/Grund der Beanstandung: Die Speisen waren durch unhygienische Zustän-
de einer Gefahr der nachieiligen Beeinflussung ausgesetzt.”
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und gab Gelegenheit zur Stellungnahme.Die Antragstellerin wandte sich gegendie be-

absichtigte Veröffentlichung und machte geltend,sie sei nicht ordnungsgemäß angehört

worden und die Voraussetzungen für eine Veröffentlichung seien nicht gegeben. Wegen

der Einzelheiten wird Bezug genommen auf das Schreiben vom 12. Oktober 2013 (Bl.

Sof. d. VerwV.).

‚Am 17. Oktober 2018 hat die Antragstellerin zudem beim Verwaltungsgericht Frankfurt

am Main den Erlass einer elnstwelligen Anordnung beantragt.

Mit Beschluss vom 15, November 2018 hat das Verwaltungsgerlcht den Ellantrag abge-

lehnt und zur Begründung ausgeführt, die Antragstellerin habe keinen Anordnungsan-

spruch glaubhaft gemacht. Die Voraussetzungen des $ 40 Abs. faLFGB seien gege-

ben und als Rechtsfolge komme eine Veröffentlichung der am 3. September 2018 ge-

troffenen Feststellungen in Betracht. Wegen der Einzelheiten wird Bezug genommen

auf die angegriffene Entscheidung (Bd. | BI. 144f. d. Gerichtsakte [GA]).

Dieser Beschluss ist der Antragstellerin am 26. November 2018 zugestellt worden. Am

27. November 2018 hat sie dagegen Beschwerde erhoben und diese am 11. bzw.17.

Dezember 2018 begründet. Sie macht im Wesentlichen geltend, die Tatbestandsvo-

raussetzungen des $ 40 Abs. 1a LFGB seien nicht gegeben, die Regelung verstoRe

gegen europäisches Recht und die Veröffentlichung sel in Ihrer konkreten Anwendung

außerdem unverhältnismäßig und auch verfassungswidrig. Wegen der Einzelheiten wird

Bezug genommen auf die Beschwerdebegründung und deren Ergänzung (Bd.II Bl.

183. und 229f. d. GA).

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main vom 15. November
2018 aufzuheben und der Antragsgegnerin im Wegs der einstweillgen Anord-
nung vorläufig — bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung In der Hauptsache —
Zu verbleten, die Öffentlichkeit über die Seite www.frankfurt.de oder in sonstiger
Weise über das Ergebnis der Betriebskontrolle vom 3. September 2018 des

“ ' zu Informie-
ren.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.  

 

Sie macht Im Wesentlichen geltend, enigegen der Auffassung der Antragstellerin be-

rechtige $ 40 Abs. fa LFGB auch zur Information über allgemeine Hygienemängel, und

verweist insoweit auf die Entscheidungen des OVG Rheinland-Pfalz (Beschluss vom

13. Februar 2013 - 6 B10035/13 -, juris Rdhr. 19) und des Niedersächsischen OV@

(Beschluss vom 18, Januar 2013 — 13 ME 267/12 — juris Rdnr. 12).

liege ein Hygienemangel nlcht unerheblichen Ausmaßes vor, Die

streitgegenständliche Vorschrift sel nicht europarechtswidrig und die beabsichtigte Ver-

öffentlichung weder unzulässig noch unverhältnismäßlg. Wegen der Einzelheiten wird

Bezug genommen auf die Beschwerdeerwiderung (Bd.II BI. 242f. d. GA).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug genommen

auf den Inhalt der Gerichtsakte und der Verwaltungsvorgänge(ein Ordner), die Gegen-

stand der Beratung gewesensind.

IL

Die Beschwerds der Antragstellerin hat Erfolg.

Die gemäß $ 146 Abs. 1 VwGOstatthafte und auch Im Übrigen zulässige Beschwerde

der Antragstellerin gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main

vom 15. November 2018 — "ist begründet. Die von der Antragstellerin

angeführten Gründe ($ 146 Abs.4 Satz 5 VwGO) geben Anlass, den Beschluss des

Verwaltungsgerichts zu ändem und dem Antrag der Antragstellerin auf Erlass einer

einstweiligen Anordnung in Gestalt der Sicherungsanordnung nach $ 123 Abs. 1 Satz1

\WWGOstattzugeben.

1. Nach $ 123 Abs. 1 Satz2 VwGO kann das Gericht zur Regelung eines vorläufigen

Zustandss in Bezug auf ein sireitiges Rechtsverhältnis eine einstweilige Anordnung iref-

fen, wenn die Regelung nöfig erscheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden. Ge-

mäß $ 123 Abs. 3 VwGOI. V. m. $ 920 Abs. 2 ZPO sind Anordnungsgrund und Anord-

nungsanspruch glaubhaft zu machen.

a) Einen Anordnungsgrundhat die Antragstellerin glaubhaft gemacht. Hierfür genügt Ihr

Hinweis auf die mit einer Veröffentlichung derin ihrem Betrieb festgestellten Hyglene-

mängel verbundenen wirtschaftlichen Nachtelle. Angesichts der weltrelchenden Folgen,

die eine derartige Veröffentlichung für die Marktbedingungen eines konkret benannten  
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Unternehmens hat, ist es der Antragstellerin nicht zuzumuten, die Bekanntgabe der

Kontrollergebnisse bis zu einer Klärung derstreitigen Rechtsfragen im Hauptsachever-

fahren hinzunehmen.

b) Die Antragstellerin hat ferner auch einen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht.

Rechtsgrundlage für den von der Antragstellerin geltend gemachten Unterlassungsan-

spruch ist der gewohnheitsrechtiich anerkannte öffentlich-rechtliche Abwehr- und Unter-

lassungsanspruch. Er setzt neben einer Rechtsverletzung durch eine rechtswidrige Be-

einträchtigung (grund-) rechtlich geschützter Positionen des Betroffenen (aa) voraus,

dass ein solcher Eingriff bevorsteht oder die Gefahr der Wiederholung elnes rechtswid-

rigen Eingriffs droht (bb).

aa) Die von der Antragsgegnerin auf der Grundlage des $ 40 Abs, 1a LFGB geplante

Veröffentlichung beinhaltet eine Beeinträchtigung der Antragstellerin In grundrechilich

geschützten Positionen.

(1) Gemäß Art. 19 Abs. 3 GG kann sie sich als Juristische Person auch auf das durch

Art. 12 Abs, 1 GG gewährte Recht derfreien Berufswahl und -ausübung berufen, da sie

eine Erwerbszwecken dienende Tätigkeit ausübt, die Ihrem Wesen und ihrer Art nach in

gleicher Weise auch einer natürlichen Person offensteht.

(2) Die auf der Grundlage von $ 40 Abs, 1a LFGB geplante Veröffentlichung beeinträch-

tigt - auch wenn sie die Berufsausübung nicht unmittelbar berührt — die Antragstellerin

in Ihrem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG. Denn Regelungen,die zwar selbst die Be-

rufsausübung nicht unmittelbar beireffen, aber Rahmenbedingungen der Berufsaus-

übung verändern,sind jedenfalls dann an Art. 12 Abs, { GG zu messen, wenn sie Ihrer

Zielsetzung undihren mittelbar-faktIschen Wirkungen nach einem Eingriff als funktiona-

les Äquivalent gleichkommen. Das gilt auch für amtilche Informationen auf der Grundfa-

ge von 8 40 Abs. 1a LFGB. Dennsie zielen direkt auf eine Beeinflussung der Marktbe-

dingungen des konkret benannten Unternehmens ab, well sie die Grundlagender Ent-

scheidungen am Markt zweckgerichtet beeinflussen und auf diese Welse die Markt- und

Wetibewerbssituation für das betroffene Unternehmen wirtschaftlich nachteillg verän-

dern (BVerfG, Beschluss vom 21. März 2018 - 1 BF 1/13,juris Rdnrn. 25ff.),

&
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bb) Der mit der Veröffentlichung der Konirollergebnisse geplante Eingriff in die Berufs-

freiheit der Antragstellerin ist auch rechtswidrig, denn die tatbestandlichen Vorausset-

zungen des $ 40 Abs, 1a LFGB,bei deren Vorliegen die zuständige Behördedie Öffent-

lichkeit informieren muss, sind nach dem Erkenntnisstand des Beschwerdegerichts im

Zeitpunkt seiner Entscheidung nicht gegeben.

& 40 Abs. fa LFGB, auf den die Antragsgegnerin ihr Vorgehen stützt, lautet in dem hier

maßgeblichen Tell wie folgt:

„Die zuständige Behörde Informiert die Öffentlichkeit unter Nennung der Be-
zeichnung des Lebensmittels oder Futtermittels sowie unter Nennung des Le-
bensmittel- oder Futtermitteluntenehmens, unter dessen Namen oder Firma das

Lebensmittel oder Futtermittel hergestellt, behandelt oderin den Verkehr gelangt
ist, wenn der durch Tatsachen, .... hinreichend begründete Verdacht besteht,
dass a

Ars

2. gegen sonstige Vorschriften im Anwendungsbereich dieses Geseizes,
die ... der Einhaltung hygienischer Anforderungen dienen, in nicht uner-

heblichem Ausmaß oder wiederholt verstoßen wordenist und die Verhän-
‚gung eines Bußgeldes von mindestens 350,00 € zu erwartenist.’

Die von der Antragsgegnerin beabsichtigte Veröffentlichung der am 3. September 2018

im Lebensmittelmarkt der Antragstellerin angelroffenen hygienischen Zustände wird

diesen Anforderungen nicht gerecht. Ausgehend vom Wortiaut der Bestimmung er-

mächtigt $ 40 Abs. fa LFGB angesichts des verwendeten bestimmten Artikels (des Le-

bensmittels — des Lebensmittelunternehmens — das Lebensmittel) die zuständige Be-

hörde zum einen lediglich zur Nennung konkret bezeichneier Lebensmittel. Die beab-

sichtigte Mitteilung „Die Spelsen waren durch unhygienische Zustände einer Gefahr der

nachtelllgen Beeinflussung ausgesetzt" lässt sich mit diesen Vorgabennicht vereinba-
ren, well darin kein konkretes Lebensmittel benanntIst.

Zudem erfolgt die Informafion nach $ 40 Abs. 1a LFGB (sowie) unter Nennung des Le-

bensmitteluntemehmens, unter dessen Namen oder Firma das Lebensmittel hergestellt,

behandelt oder in den Verkehr gelangt ist und nicht unfer Nennung des Verkäufers. In-

soweit mag es zwar gerechtfertigt erscheinen, be] in Gaststätten oder lebensmittelher-

siellenden Unternehmen unter unhygienischen Umständen zuberelteten Speisen allge-

mein eine sämtliche Produkte dieses Unternehmenserfassende amtliche Information zu  
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veröffentlichen. Bei elnem Lebensmittelmarkt, wie er von der Antragstellerin betrieben

wird, stellt sich die Situation jedoch anders dar. Dort werden die unterschiedlichsten

Produkte zum Verkauf angeboten, von denen der überwiegende Tell schon nicht unter

dem Namen des Veräußerers in den Verkehr gelangt, weil er von anderen Lebensmit-

{elunternehmen stammt und dort lediglich veräußert wird, Es mag zwarsein, dass auch

allgemeineInformationen der Öffentlichkeit in der von der Antragstellerin geplanten Art

winschenswert und auch europarechts- und verfassungskonform umsetzbar wären

(vgl. dazu Mösil, Anmerkungen zu $ 40 Abs. 1a LFGB sowie zur Revision der EU-

Konfroll-Verordnung, GewA 2015, 1 [6]), vom (eindeutigen) Wortlaut des $ 40 Abs. 1a

LFGB sind sie jedoch nicht gedeckt (vgl. ebenso Hess. VGH, Beschluss vom 23. April

2013 - 8 B 28/13 -, juris Rdnr. 2; OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 24. April

2013 - 13 B 19213 —, Juris Rdnr. 39; V@ Düsseldorf, Urtell vom 26. März 2015-26 K

6749113 —, juris Rdhr. 24; VG des Saarlandes, Beschluss vom 25. Januar 2013-3

76/13 -, juris Rdnr. 10; VG Regensburg, Beschluss vom 21. Dezember 2012- ROSE

42.1897 —, Juris Rohr. 109; V@ Würzburg, Beschluss vom 12. Dezember 2012-W6E

42.994 -, juris Rdnr. 40ff.; VG Berlin, Beschluss vom 28. November 2012-14 K79.12-

„Juris Rdhr. 73; VG Karlsruhe, Beschluss vom 7. November 2012-2 K2430/12-, juris

Rdhr. 13; Rafhke in Zipfel/fRathke, Lebensmittelrecht, $ 40 — Stand Jull 2018 - 8 40

Renr. 75).

Für diess Auslegung der streitgegenständlichen Regelung spricht im Übrigen auich die

Stellungnahme des Bundesrates zu der als Reaktion auf die Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts vom 21. März 2018 zur Verfassungsmäßlgkeit des $ 40 Abs. fa

LFGB beabsichtigten Einführung einer Löschungsfrist für Informationen nach $ 40 Abs.

4a LFGB. Dort wird eine Klarstellung angesichts der unterschiedlichen Auffassungenin

der Rechtsprechung für zwingenderforderiich gehalten (BR-Dis. 19/4728 S, 10).

(2) Soweit in Teilen der Rechtsprechung und Literatur — zurückgehend auf die Ent-

scheldung des OVG Rheinland-Pfalz (Beschluss vom 13. Februar 2013-5 B 10035/13

-, juris) - die gegenteillge Ansicht vertreien wird, vermag dies hicht zu überzeugen. Das

OVGhat seinerzeit ausgeführt, eine Information über Hygienemängel könne grundsätz-

lich auch dann erfolgen, wenn Lebensmittel zwar nicht unmittelbar unter Verwendung

von ersichtlich hygienisch mangelhaften Gerätschaften und Arbeitsplatien bearbeitet

wurden, sondern lediglich das Umfeld des Verarbeitungsprozesses nicht den hygieni-

schen Anforderungen entspricht. Denn bei Lebensmitteln aus einem solchen Umfeld
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könneein deutlich erhöhtes Risiko für eine Benachteiligung bestehen. Eine Information

setze daher nicht voraus, dass eine nachteilige Beeinflussung bestimmter Lebensmittel

nachgewiesen sei und nur diese in der Veröffentlichung benannt werden (OV@ Rhein-

land-Pfalz, a.a.O., Rdnr. 19; ebenso Bayerischer VCH, Beschluss vom 18. März 2013—

9 CE 122755 -, juris Rdnr. 240; ohne Begründung VG Oldenburg, Beschluss vom

18, Januar 2019 - 7 B 4420/18 -, juris Rdnr, 30; Boch, Lebensmitte}- und Fuftermittel-

gesetzbuch,7. Online-Auflage 2018, $ 40 Rdnr. 34). Diese Ausführungen sind - soweit

sie die Verunreinigung des Umfeldes miteinbeziehen — sicherlich zutreffend und Inso-

weit teilt der Senat die darin geäußerte Auffassung, Eine Begründung, warum allgemei-

ne Hyglenemängel — entgegen dem Wortlaut der Vorschrift — losgelöst von den be-

troffenen Lebensmitteln und dem diese vertreibenden Lebensmittelunternehmen auch

von der Informationspflicht nach $ 40 Abs. 1a LFGB erfasst sein sollen, lässt sich dem

jedoch nleht entnehmen.

Auch die Gesetzesbegründung führt Insoweit nicht weiter. Dort heißt es lediglich, dass

bei sonstigen Rechtsverstößen eine gesetzliche Definition derjenigen Tatbestände er-

folgen solle, bei denen eine Veröffentlichung zwingend angezeigt sei. Allerdings solle

u.a. bel Hygieneverstößen eine höhere Eingriffsschwelle als bei Grenzwertüberschrei-

tungen vorgesehen werden (BT-Drs, 17/7374 S, 20). Eine unter Außefachtlassung des

Wortlauts erfolgende ausdehnende Auslegung des ‚Anwendungsbereichs der Vorschrift

lässt sich daraus nichtherleiten.

3. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des gesamten Verfahrens zu iragen,dasie voll-

umfänglich unterliegt ($ 154 Abs. 1 VwGO).

Die Festsetzung des Streitwerts für das Beschwerdeverfahren beruht auf $$ 47 Abs. 1

und $ 52 Abs. 1 und 2, 53 Abs. 2 Nr. 1 GKG, wobei der Senatvon einer Minderung des

Hauptsachestreitwerts im Hinblick auf die Vorläufigkeit der im Eilverfahren begehrten

Entscheldung absieht, weil die Antragstellerin mit dem Ellverfahren eine Vorwegnahms

der Hauptsache begehrt (vgl. Nr. 1.5 Satz 2 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungs-

gerichisbarkeit vom 7./8. Juli 2004 (Kopp/Schenke, Kommentar zur VwGO, 24. Aufl.

2018, Anh. $ 164 Rdnrn. 14 ff).
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Dieser Beschluss ist unanfechtbar (8 152 Abs, 1 VwGO, 88 66 Abs. 3 Satz 8, 68 Abs. 1
Satz5 GKE).

   Beglaubigt:

11.02.2019

aftigte

Urkundsbeamiin der Geschäftsstelle
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Amtliche Lebersmitiellikerwachung
Ihr Antrag nach dem Verhraucherinformationsgesetz

Sehr geehrte Frauam

Ihrem Artraggemäß 8 1 Gesetz zur Verbesserung dergesundheitsbezogenen

Verbraucherinormation (Verbraucheninformationsgeseiz- VIE} kann Ich nicht entsprechen.

Begründung:

Sie haben am 22.8,2018 über die Webseite „Tragdenstaat.de”um Übersendung desletzten
aktuellen Konirollberichts für zwei Frankfurter Lebensmittelbeifiebe gebeten.
Gemäß 84 (1) Satz2 VIG muss der Antrag hinreichend bestimmt seln und insbesondere
erkennen lassen, auf welche Informationen er gerichtet Ist. Verbraucher können mit Hilfe des
VIG konkrete Auskunftzu bestimmten Erzeugnissen oder Produkten von Behörden verlangen,
Aus dem Antrag muss klar erkennbar ssin, welche Informafionen begehrtwerden.In Ihrem
‚Antrag erhitten Sie denletzten Kontrollbericht zweier Frankfurter Betriebe,Ihr Antrag zielt darauf +
ab, Informationen über die gesamte Kontrolle und nicht nur überein Erzeugnis oder
Verbraucherpradukt (3 1 Anwendungsberaich) zu erhälten. Ein Antrag, mit dem sich der
Antragstsller einer; Übetblick über das breite, bel der Behörds vorhandene Wissen über den
Batrieb verschaffen wil, stellt einen Rundum- bzw. Austorschungsantrag dar und ist van dem
hinterdiesem Gesetz stehenden Zweok nicht gedeckt,

DerKontralbericht ist im Angrendungsbereich dies & 1 VIG kein Erzeugnis im Sinne des
Lebensmitel- und Futtermütelgesstzbuches und gilt auch nicht als Verbraucherprodukt gemäß 3
2-Nummer25 des Produktsicherheitsgeseizes.
In $2 Abs,1 Nr. 7 findet man die Einschränkung „..„sauen sioh die Saninbe auf Ezzeugnisse
oder.Verbrauicherprodukte beziehen".

  

2 ‚Nach Vereinbarung
60326 Flankkutam Main

En Mi: 09.00-10.00 Uhr
nordmungsaral.rän undnach Vereinbarung

Mitfreundlichen Grüßer
ia
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